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Vorwort 

"Die Bundeswettbewerbsbehörde steht für fairen 

Wettbewerb und Konsumentenschutz. " Dr. Theodor Thanner 

2014 war für d ie Bundeswettbewerbsbehörde ein sehr erfolgreiches Jahr. 

Seit 2009 wurden mehr als 80 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Insbesondere der 

Lebensmittelhandel stand dabei im Fokus. Die Informationen, die dadurch gesammelt 

wurden, führten zu zahlreichen Geldbußenentscheidungen vor dem Kartellgericht in 
diesem Jahr. 

Auch das Kronzeugenprogramm bewährte sich als effizientes und wichtiges Instrument 
bei der Kartellverfolgung. 

Neben der Fusionskontrolle sowie der Kartellverfolgung sind Präventionskampagnen 

und Informationsveranstaltungen bewährte Mittel zur Bekämpfung von Kartel len. 

Daher veranstaltete die Bundeswettbewerbsbehörde sechs Competition Talks zu 

brisanten Kartellrechtsthemen. 

2014 fand auch die Competition Conference zu dem Thema "best practices in 
investigations" statt, an der mehr als 30 Wettbewerbsbehörden und interessiertes 

Publikum aus aller Welt teilnahmen. 

Weiters sah sich die Bundeswettbewerbsbehörde aufgrund zahlreicher Beschwerden 

wegen steigender Preise veranlasst, eine Branchenuntersuchung im Telekombereich 

zu starten. Die Ergebnisse werden voraussichtlich 2015 präsentiert. 

Es ist verständlich, dass der g lobale Wettbewerb für österreichische Unternehmen in 

den vergangenen Jahren insbesondere durch die vorherrschende wirtschaftliche 

Lage härter geworden ist. Dies bedeutet aber nicht, dass sich Unternehmen in 

Österreich deshalb unfair gegenüber anderen Marktteilnehmern verhalten dürfen. Die 

Bundeswettbewerbsbehörde kämpft daher für mehr Fairness auf den Märkten, aber 

auch dafür, dass Konsumenten wegen Kartellabsprachen keine höheren Preise 

bezahlen müssen. 

Abschließend möchte ich mich bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der BWB 

herzlich bedanken, die 2014 wieder Herausragendes geleistet haben. 

Dr. Theodor Thanner 
Generaldirektor für Wettbewerb 
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1.1. Die Bundeswettbewerbsbehörde 

Die Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde 

Die Bundeswettbewerbsbehörde wurde 2002 als monokratisch organisierte Aufgriffs

und Ermitt lungsbehörde errichtet. Sie wird vom unabhängig und weisungsfrei 

gestellten Generaldirektor für Wettbewerb geleitet. 

Was sind die Ziele der Bundeswettbewerbsbehörde? 

• Sicherstellung von funktion ierendem Wettbewerb in Österreich , 

• Wettbewerbsverzerrungen und Wettbewerbsbeschränkungen beseitigen , 

• Zusammenschlusskontrolle sowie, 

• sowie Information und Prävention . 

Die Grundlagen zur Erreichung dieser Ziele sind das Kartell- und Wettbewerbsgesetz, 

das Kartellverbot des Art 101 und das Marktmachtmissbrauchsverbot des Art 102 AEUV 

sowie die EG-Fusionskontrollverordnung. 

Welche Mittel stehen der Bundeswettbewerbsbehörde zur Erreichung 

der Ziele zu Verfügung? 

• Untersuchung von vermuteten oder behaupteten Wettbewerbsbeschränkungen, 

• Verfolgung mittels Wahrnehmung der AmtsparteisteIlung vor dem Kartellgericht 

und Kartellobergericht. 

• Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln in Österreich , 

• Untersuchung von Wirtschaftszweigen, sofern zu vermuten ist. dass der 

Wettbewerb in diesen Bereichen eingeschränkt oder verfä lsc ht ist. 

• Zusammenarbeit mit Regulatoren, 

• Leistung von Amtshilfe gegenüber Gerichten und Verwa ltungsbehörden in 

Wettbewerbsangelegenheiten , insbesondere auch dem Bundeskartellanwalt, 

• Abgabe von Stel lungnahmen zu a llgemeinen Fragen der Wirtschaftspolitik 

("compet ition advocacy" ), sowie zu legistischen Vorhaben, 

• Antragsteilung nach § 7 Abs 2 Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung 

und der Wettbewerbsbedingungen, BGBI 392/1977, idF BGBI I 62/2005, 

• Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 14 Abs 1 UWG, 

• sowie Durchführung eines Wettbewerbsmonitorings. 
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Folgende Instrumente zum Zwecke der Erfüllung der Aufgaben sind 

im WettbG vorgesehen 1: 

• Auskunftspflicht von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen gegenüber 
der BWB, 

• Möglichkeit der BWB, sich insbesondere Zeugen und Sachverständiger zu 
bedienen, 

• Einsichtnahme in geschäftliche Unterlagen samt der Befugnis zur Anfertigung von 
Kopien oder sonstigen Abschriften, 

• Durchführung von Hausdurchsuchungen (auf Grundlage eines Hausdurch

suchungsbefehls des Kartellgerichts, ggfs unter Heranziehung der Sicherheits

kräfte) bei begründetem Verdacht auf schwere Verstöße gegen das Kartellgesetz 

oder die Art 101 und 102 AEUV, 

Seit Inkrafttreten des VBKG2 Ende 2006 ist die Bundeswettbewerbsbehörde verpflichtet , 

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und anderen zuständigen 

Behörden innergemeinschaftliche Verstöße gegen bestimmte, in Umsetzung 

einschlägiger unionsrechtlicher Richt linien zum Schutz der Verbraucherinteressen 

erlassener Gesetze abzustellen. 

Zusätzlich obliegt der BWB die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach 

§ 14 Abs. 1 UWG sowie d ie Mitwirkung an der Auftragsvorprüfung neuer Angebote des 

ORF insofern, als die BWB zu den voraussichtlichen Auswirkungen des neuen Angebots 

auf die Wettbewerbssituation anderer in Österreich tätiger Medienunternehmen eine 

Stellungnahme abzugeben hat. 

1 Für Zwecke der Geltendmochung von UWG-Unterlossungsansprüchen kommen der BWB keine der in der Folge 
genannten Ermittlungsbefugnisse zu (§ 2 Abs 1 Z 7 WettbG) . 
2 Seit 29.12.2006 siehe § 14 Bundesgesetz über die Zusammenarbeit von Behörden im Verbraucherschutz 
(Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz) . 
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Die Wettbewerbs kommission 

Die Wettbewerbskommission ist das beratende Organ der 

Bundeswettbewerbsbehörde. Sie besteht aus acht Mitgliedern, die über besondere 

volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder 

wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen müssen. Die Mitglieder und 

Ersatzmitglieder werden vom Bundesminister für Wissenschaft , Forschung und 

Wirtschaft für vier Jahre ernannt. Dabei kommt der Wirtschaftskammer Österreich, der 

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, dem Österreichischen 

Gewerkschaftsbund sowie der Präsidenten konferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs das Nominierungsrecht für je ein Mitglied (Ersatzmitglied) zu . Die Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit an keine Weisungen gebunden 

und unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

Die derzeitige Funktionsperiode dauert vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2018. Mit Juli 2014 

hat den Vorsitz der Wettbewerbskommission Dr. Anna Hammerschmidt (Institut für 

Außenwirtschaft und Entwicklung Department Volkswirtschaft. Wirtschaftsuniversität 

Wien) übernommen. 

10 

III-209 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)12 von 85

www.parlament.gv.at



... die BWB eine der kleinsten 
Behörden in der EU ist, aber 
nach Russland und Türkei mit 
86, die höchste Anzahl von 
Hausdurchsuchungen weltweit 
aufweisen kann?* 
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1.2. Die Bundeswettbewerbsbehörde und die 
Europäische Union 

Die Zusammenarbeit mit der Europäisc hen Kommission 

Die Durchsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln in Österreich hat im 

Wesentlichen zwei Aspekte. Einerseits vollziehen die nationalen Wettbewerbsbehörden 

unmittelbar die unionsrechtlichen Wettbewerbsvorschriften und andererseits 

unterstützen die nationalen Behörden die Europäische Kommission bei ihren 

Ermittlungshandlungen in den von der Europäischen Kommission (hier: 

Generaldirektion Wettbewerb) in Anwendung des Unionsrechts durchgeführten 

Verfahren und sind befugt, in diesen Verfahren ihre Standpunkte einzubringen. 

Darüber hinaus findet eine laufende und enge Zusammenarbeit, verbunden mit 

regelmäßigem Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie der Entwicklung von Best 

Practices im Rahmen der VO 1/2003 zur Wahrung der Kohärenz bei der dezentra len 

Anwendung des Unionsrechts eingerichteten Netzwerks der Wettbewerbsbehörden, 

statP. 

Auf europäischer Ebene hat es 2014 folgende Arbeitsgruppen gegeben: 

• ECN Director Generals Meeting 

• ECN Cooperation Issues 

• ECN Plenary Meeting 

• ECN Cartel Working Group 

• ECN Fines Working Group 

• ECN Merger Working Group 

• ECN Forensic IT Working Group 

• ECN Chief Economists Working Group 

• ECN Food Subgroup 

• ECN Telecom Subgroup 

• ECN Energy Subgroup 

• ECN Financia l Services Subgroup 

• ECN Pharmaceuticals Subgroup 

• ECN Insurance Subgroup 

• ECN On li ne Verticallssues 

Das Europäische Semester 

Das "Europäische Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik" ist ein politisches 

Steuerungsinstrument der Europäischen Union im Rahmen ihrer Europa 2020-Strategie, 

das 2011 auf Vorschlag der EU-Kommission eingeführt wurde. Es bezweckt die 

Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Haushaltsdisziplin der EU

Mitgliedstaaten. 

3 Europeon Compe tition Network (ECN) 

12 

III-209 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 85

www.parlament.gv.at



Wie sieht der Ablauf aus? 

Das Europäische Semester beginnt mit einer Vorbereitungsphase im 

November/Dezember eines Jahres mit einem Jahreswachstumsbericht und einem 

Warnmechanismus-Bericht der EU-Kommission. In diesen Berichten finden sich die 

politischen Prioritäten der EU für das kommende Jahr aus Sicht der EU-Kommission 

sowie eine Analyse der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen in einzelnen 
Mitgliedstaaten wieder. 

Im Folgejahr berät sich der Rat der EU im Jänner/Februar über den Jahreswachs

tumsbericht und formuliert übergreifende politische Leitlinien sowie Schlussfolgerungen. 

Diesen folgt eine politische Orientierung durch den Europäischen Rat. 

Im April legen die Mitgliedstaaten ihre jeweiligen politischen Maßnahmen und Pläne 

einerseits in Stabilitäts- oder Konvergenzprogrammen, andererseits in ihren nationalen 

Reformprogrammen dar. In diesen Programmen legen die Mitgliedstaaten ihre 

haushaltspolitische Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Förderung von Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit dar. 

Nach der Bewertung der nationalen Planung der Mitgliedstaaten durch die EU

Kommission legt diese im Mai Entwürfe für länderspezifische Empfehlungen vor, über 

die der Rat der Europäischen Union im Juni berät und sich auf eine Endfassung 

verständigt. Der Europäische Rat billigt diese anschl ießend. Im Juli nimmt der Rat der 

Europäischen Union die länderspezifischen Empfehlungen an. 

Die Mitgliedstaaten sind sodann aufgefordert, die länderspezifischen Empfehlungen 

umzusetzen, wobei dies in der zweiten Jahreshälfte erfolgt. Am Ende des Jahres 

verabschieden die Mitgliedstaaten ihre Haushaltspläne. 

Welche Bedeutung hat es für die Bundeswettbewerbsbehörde? 

Das Europäische Semester ist nicht nur von besonderer Bedeutung für Österreich als 

Mitgliedstaat und damit Teil der Europäischen Union, sondern auch von spezieller 

Bedeutung für die Bundeswettbewerbsbehörde, da es in der Vergangenheit in seinen 

länderspezifischen Empfehlungen wiederholt Aussagen getroffen hat, die 

Bundeswettbewerbsbehörde zu stärken. 

In den länderspezifischen Empfehlungen des Rates zum nationalen Reformprogramm 

Österreichs für das Jahr 2014, wird eine Ressourcenstärkung der 

Bundeswettbewerbsbehörde gefordert. 

Zunächst heißt es in den Erwägungsgründen für die Empfehlungen: 

"( 17) Trotz der Aufstockung der Mittel für die österreichische Bundeswett

bewerbsbehörde ist diese im Vergleich mit den Behörden anderer Mitgliedstaaten 

ähnlicher oder geringerer Größe immer noch deutlich unterbesetzt. " 
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In seiner Empfehlung Nr. 4 führt der Rat daraufhin aus: 

"Der Rat empfiehlt, dass Österreich im Zeitra um von 2014 bis 2015 die 

Bundeswettbewerbsbehörde mit deutlich besseren Ressourcen ausstattet. " 

Das Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die 

Legislaturperiode 2013-2018 sieht unter dem Titel "Faire Spielregeln für Wettbewerb 

schaffen" vor: 

• Fairer Wettbewerb durch moderne Strukturen in der Bundeswettbewerbsbehörde, 

• mehr Transparenz im Kartellverfahren (z. B. Namensnennung nach Abschluss eines 

Verfahrens), 

• Erarbeitung eines klaren und transparenten Verfahrensrechts beim Settlement 

unter Berücksichtigung der Vorgehensweise in der EU sowie der Grundsätze für die 

Entscheidungsveröffentlichung, 

• erfolgreiche Kronzeugenprogramme sichern , 

• Verjährungsbestimmung anpassen: Verstöße sollen nicht während laufender 

Ermittlungshandlungen verjähren, 

• Beweislastumkehr bei Preismissbrauch von marktmächtigen, monopolähnlichen 

Unternehmen im Bereich der Strom- und Gaswirtschaft. 

Ende 2014 wurde eine Legistik-Arbeitsgruppe eingerichtet, die die wichtigsten 

stakeholder im Wettbewerbsrecht einbindet und über eine Novelle des Wettbewerbs

und Kartellrechts berät. 
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1.3 Die Bundeswettbewerbsbehörde und ihre Entwicklung 

Die Beschäftigungsentwicklung in der BWB 

Die BWB mit Sitz in Wien wurde im Jahre 2002 gegründet und ist in ihrer 

Entscheidungsfindung weisungsfrei und unabhä ngig. Sie wird seit 2007 vom 

Generald irektor für Wettbewerb, Dr. Theodor Tha nner, geleitet. Unterstü tzt wird der 

Genera ld irektor vom Leiter der Geschäftsstelle, Dr. Peter Matousek, und dessen 

Stellvertreterin, Mag. Natalie Harsdorf. 

Im Jahr 2014 waren insgesamt 32 Personen, davon 24 Casehandler für die BWB im 

Einsatz. Von den 24 Casehandlern waren 4 Personen in Teilzeit beschäftigt. 

Bereich Recht 19 

Bereich Ökonomie 4 

Bereich Public Management 
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Im Personalplan des Bundesfinanzgesetzes sind bzw. waren jeweils folgende Planstellen 

vorgesehen: 

Al/vl A2/ v2 

13 

17 

17 

17 

24 2 

24 3 

27 

27 

A3/ v3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

9 

A4/ v4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Erläuterung: Fallbearbeiter einschließlich Generaldirektor, Geschäftsstellenleiter und Stellvertreterin . 
Quelle: Bundesfinanzgesetze; unterjährige Änderungen sind unberücksichtigt. 
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Mitarbeiterentwicklung 2009- 2014 
Mit -

a rbeiter Fallbearbeiter Administration - M itarbeiter 

40 
36 

33 33 34 34 32 
35 -
30 

24 
24 

25 24 24 24 24 
;:---: r--- . r-

20 r--

15 r---

9 9 10 10 9 8 10 r---

5 [)tl 
'--

0 w It .. ~ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Quelle: Tätigkeitsberiehte der BWB. 
Fallbearbeiter einsehl. Genera ldirektor und Gesehäftsstellenleiter. 

Neue stellvertretende Geschäftsstellenleiterin 

Mit Jänner 2014 ist Mag. Natalie Harsdorf LL.M als stellvertretende 

Geschäftsstellenleiterin bestellt worden, die den Generaldirektor und 

Geschäftsstellenleiter in Führungsagenden unterstützt. Seit 2009 war sie als Case 

Handler insbesondere im Bereich Kartelle und Ermittlungen tätig. 

Job Rotation 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den öffentlichen Dienst eintreten, müssen zu 

Beginn eine Grundausbildungsphase durchlaufen. Mitarbeiter der BWB müssen fünf 

Prüfungen zu verschiedenen Themen abgelegen, zudem gibt es zwei Zuteilungen von 

je drei Monaten in anderen Dienststellen des Ministeriums bzw. bei internationalen 

Organisationen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BWB haben dabei die 

Möglichkeit, bspw. drei Monate bei der Europäischen Kommission in Brüssel zu 

absolvieren. Dies fördert insbesondere d ie fachliche Kompetenz der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen . 

Die weiteren drei Monate sind im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft in einer Fachabteilung abzulegen. Im Jahr 2014 waren zwei Mitarbeiter auf 

Job Rotation . 
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Qualitätsmanagement - Weiterbildung 

Die BWB legt Wert auf Förderung und Ausbi ldung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen . 

An die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BWB werden hohe Anford erungen gestellt, 

da sie in direktem Kontakt mit dem Markt (Unternehmen und Konsumenten) stehen 

und in Zusammenschluss- und Kartel lverfahren das öffentliche Interesse vor den 

Gerichten wahren müssen. Zu einer erfolgreichen Wahrnehmung dieser Aufgaben ist 

es notwendig, dass d ie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BWB demselben 

Qualitätsstandard entsprechen wie d ie anwaltliche Vertretung bzw. die ökonomische 

Beratung der Unternehmen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geringen 

personellen und budgetären Ausstattung lastet besonderer Druck auf den einzelnen 

Referenten . Dies hat in der Vergangenheit zu einer hohen Fluktuation geführt. Dem tritt 

die BWB im Rahmen der budgetären Möglichkeiten mit einem maßgeschneiderten 

Ausbildungsprogramm entgegen . 

So haben 2014 Ausbildungsmaßnahmen ua zu folgenden Themen stattgefunden: 

• Europarecht 

• Verfahrensrecht 

• Öffentliches Recht 
• Teambuilding Seminar 

Die Budgetentwicklung der BWB 

Die Entwicklung der für die Bundeswettbewerbsbehörde zur Verfügung stehenden 

Mittel stellt sich w ie folg t dar (Davon entfal len etwa zwei Drittel a uf Personalkosten): 

Budget 
[Mio EUR] 

Budgetentwicklung 2009-2014 
4,0 

3, 5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quelle : Tätigke itsberichte der BWB. 
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Die Einnahmen der BWB 

Die durch die BWB generierten Einnahmen aus Geldbußen oder durch 

Zusammenschlussanmeldungen fließen nicht in das Budget der Bundeswett

bewerbsbehörde, sondern in das allgemeine Bundesbudget. 

Gem. § 100 Abs 1 WettbG ist für eine Zusammenschlussanmeldung eine 

Pauschalgebühr iHv € 1.500 zu entrichten. Bei 322 Zusammenschlussanmeldungen im 

Jahr 2014 ergibt dies Einnahmen iHv € 483.0004• 

Allein 2014 gingen gerichtlich verhängte Geldbußen in der Höhe 

€ 21.981.266 auf Anträge der BWB zurück. 

, ',' : I , 

4 Ein Neuntel der einge nommenen Anmeldegebühren ist dem Bundesminister tür Justiz zu überweisen (§ 100 Abs 1 
WettbG) . 
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1.4. Internationale Kooperation 

Die internationale Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbsbehörden ist ein wichtiges 

Instrument um Karteilrechtsverstöße und Marktmissbräuche zu beseitigen. Sei es bei 

länderübergreifenden Vergehen, wenn gemeinsam ermittelt werden muss, bei 

Zusammenschlüssen, die mehrere Länder umfassen oder zum Austausch von best 

practices. Internationale Beziehungen spielen vor allem bei grenzüberschreitenden 

kartellrechtlichen Ermittlungen eine wesentliche Rolle, da eine Zusammenarbeit hier 

unumgänglich ist. 

Competition Conference 2014 

Die BWB veranstaltete im Dezember 2014 die Competition Conference I Best 

practices in investigations. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der erfolgreichen 

Tätigkeit und des internationalen Erfahrungsaustausches der Europäischen 

Wettbewerbs-behörden sowie Wettbewerbsbehörden aus Drittstaaten. Es wurde im 

Rahmen der zweitägigen Konferenz mit mehr als 200 Teilnehmern aus über 30 

Nationen über die besten Methoden zu Ermittlungen und Settlement-Verfahren, über 

die Unabhängigkeit und institutionellen Rahmenbedingungen für 

Wettbewerbsbehörden sowie über die Ermittlungs- und Entscheidungsbefugnisse im 

Verhältnis zu Rechtsstaatlichkeit und Verteidigungsrechten diskutiert. 

Unter den hochrangigen Rednern der Konferenz befanden sich unter anderem der 

Vizepräsident des Europäischen Gerichtshofs, Koen Lenaerts, der über 

Rechtsstaatlichkeit in Wettbewerbsfällen referierte, der Präsident der belgischen 

Wettbewerbsbehörde, Jacques Steenbergen, der sich in seinem Referat der 

Unabhängigkeit und institutionellen Struktur vor allem kleinerer Wettbewerbsbehörden 

widmete, sowie der Präsident der französischen Wettbewerbsbehörde, Bruno Lasserre. 
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Ein weiterer der vielen hervorragenden Gastredner der Competition Conference, 

Generaldirektor für Wettbewerb der Europäischen Kommission - Alexander Italianer, 

hob in seiner Programmrede die Notwendigkeit starker nationaler Wettbewerbs

behörden in den EU-Mitgliedstaaten, die Ihre Arbeit unabhängig und neutral 

wahrnehmen müssen, um gegenüber Unternehmen und der Allgemeinheit 

glaubwürdig zu sein, hervor. Dazu sei es notwendig, die Behörden mit ausreichenden 

budgetären Mitteln sowie ausreichend qualifiziertem Personal auszustatten und die 

politische Einflussnahme sowohl bei der Bestellung von Personal. der Prioritätensetzung 

bei der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen sowie der Budgetausstattung und -

verwendung hintanzuhalten. Zudem müssten die Wettbewerbsbehörden mit effektiven 

Untersuchungs- und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet werden, für deren 

effektive Nutzung wiederum ausreichend Budget und Personal notwendig sei. 

Abschließend wies er darauf hin, dass die Europäische Kommission seit 2013 eine 

Stärkung der Ressourcen der Bundeswettbewerbsbehörde fordert, es Österreich bis 
heute jedoch verabsäumt habe, diese zu stärken. 

Generaldirektor, Dr. Theodor Thanner, betonte in seinen Schlussworten die 

Notwendigkeit der Stärkung der internationalen Beziehungen sowie die Wichtigkeit , 

einen effektiven Vollzug von Wettbewerbsrecht zu gewährleisten, da 

wettbewerbsrechtliche Vorschriften vor allem auch dem Konsumentenschutz und 

damit der Gesellschaft als Ganzes dienen. 

Unterzeichnung von Memoranda of Understanding mit der albanischen und 

tunesischen Wettbewerbsbehörde 

Im Rahmen der Competition Conference im Dezember 2014 wurde mit der 

albanischen und tunesischen Wettbewerbsbehörde jeweils ein Memorandum of 

Understanding (MOU) für eine künftige Kooperation unterzeichnet. Die 

Zusammenarbeit der Behörden betrifft den Informationsaustausch hinsichtlich 

legistischer Entwicklungen im Kartellrecht, den Erfahrungsaustausch bezüglich der 

Bekämpfung von Kartellrechtsrechtsverstößen sowie die Zusammenarbeit mit 

nationalen Regulatoren. Dieser Austausch soll beispielweise durch Study Visits, 

Austausch von nicht vertraulichen Fallinformationen, Experten- und High Level 

Meetings erfolgen. 
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Bildbeschreibung : Unterzeichnung des MOU mit der a lbanischen Wettbewerbsbehörde 

Bildbeschreibung: Unterzeichnung des MOU mit der tunesisc hen Wettbewerbsbehörde. 
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Besuch junger Kollegen und Kolleginnen des deutschen Bundeskartellamts in 

der BWB 

Im Mai 2014 waren Kollegen und Kolleginnen des Bundeskartellamts Deutschland zu 

Gast in Wien. In einem zweitägigen Seminar stand insbesondere der Wissens- und 

Erfahrungsaustausch zu abgeschlossenen Fällen im Bereich On li ne handel, Speditionen 

und Hotelbuchungsplattformen im Fokus. Der Bundeskartellanwalt Dr. Alfred Mair und 

Mag. Nikolaus Schaller, Richter am Kartellgericht. trugen durch ihre Diskussionsbeiträge 

ebenfalls zum Gelingen bei. 
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Study Visit der marokkanischen Wettbewerbs behörde in der BWB 

Im Juni 2014 besuchten Kollegen und Kolleginnen der marokkanischen 

Wettbewerbsbehörde die BWB im Rahmen eines Study Visits. In einem dreitägigen 

Seminar wurde insbesondere über das österreichische Kronzeugenprogramm sowie 

über d ie Ermittlungsmethoden bei Hausdurchsuchungen diskutiert und Erfahrungen 

ausgetauscht. Der Bundeskartellanwalt hielt ebenfalls einen Vortrag. 

Bildbeschreibung : Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der marokkanischen und österreichischen Wettbewerbsbehörde 

Euromediterranean Competition Forum (EMCF) 

Das Euromediterranean Competition Forum wurde im Dezember 2011 von der 

Bundeswettbewerbsbehörde und UNCTAD ins Leben gerufen. Im Rahmen des Forums 

wurden im Jahr 2013 zwei Workshops abgehalten . Als Nebenveranstaltung der 

"Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy" fand der erste 

Workshop des EMCF am 11. Juli 2013 in den Räumlichkeiten des Palais des Nations zum 

Thema "Competition Advocacy im Euro-Mittelmeerraum" in Genf statt. Vom 27. bis 28. 

November 2013 fand der zweite Workshop in Tunis statt. 

Bei diesem Treffen wurde vor allem die Wichtigkeit hervorgehoben, das 

Wettbewerbsrecht der nördlichen und südlichen Länder anzunähern und eine bessere 

Zusammenarbeit zwischen den südlichen Ländern zu fördern . 

Ein weiterer Workshop wurde im Juli 2014 in Genf zum Thema Unabhängigkeit und 

Verantwortung von Wettbewerbsbehörden abgehalten. Zahlreiche Länder nahmen 

an dieser Veranstaltung teil und meldeten sich aktiv zu Wort. Aus dem Dialog wurde 

der Schluss gezogen, dass Unabhängigkeit für eine Wettbewerbsbehörde nur dann 

gewährleistet ist. wenn die Behörde finanziell und personell unabhängig agieren kann 
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und mit angemessenen Ressourcen ausgestattet wird. Das nächste Treffen wird von 

der Wettbewerbsbehörde in Malta 2015 organisiert. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

UNITED NATIONS 

UNCTAD 
Die BWB hat 2014 wieder am jährlichen Treffen der UNCTAD zu Wettbewerbsrecht und 

-politik teilgenommen (Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and 

Policy) . Im Rahmen des Treffens hat Generaldirektor Dr. Theodor Thanner einen Vortrag 

zum Thema internationale Kooperationen gehalten und den Begriff "C2C cooperation" 

ins Leben gerufen. Er betonte, dass internationale Plattformen gute Möglichkeiten 

bieten um Begegnung zwischen den Kollegen und Kolleginnen der 

Wettbewerbsbehörden zu schaffen, dies aber erst der Anfang und nicht das Ende sei. 

Denn der Erfahrungs- Know-How- und Netzwerkaustausch müsse dazu dienen, 

anhängige Fälle weiter voranzutreiben. Daher müssen alle internationalen 

Kooperationen so gestaltet sein, dass diese in einer "Case 2 Case Cooperation" 

münden. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

OECD 

Ein weiteres Forum für die Diskussion von wettbewerbspolitischen Fragen ist die 

"Organisation for Economic Cooperation and Development" (OECD) mit ihrem 

Wettbewerbskomitee (Competition Committee) und den beiden Arbeitsgruppen 

"Competition and Regulation" und "Cooperation and Enforcement". Das 

Wettbewerbs komitee und seine Arbeitsgruppen tagten im Jahr 2014 dreimal. Im 

Rahmen der Tagungen werden für die Wettbewerbsbehörden besonders relevante 

Themen diskutiert und Erfahrungen der nationalen Behörden ausgetauscht. Zu den 
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einzelnen Themen können jeweils die Länderbeiträge und eine Zusammenfassung der 

Diskussion, die manchmal von einem Hintergrundpapier des Generalsekretariats 

unterstützt wird , unter http://www.oecd .org/daf/competition/roundtables.htm 

abgerufen werden. 

Die BWB konnte sich in verschiedenen Diskussionsrunden im Jahr 2014 mit ihren 

eigenen Erfahrungen aktiv einbringen. In einem Roundtable über die Verwendung von 

Marker in Kronzeugenprogrammen wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den Marker-Systemen herausgearbeitet und diskutiert. So existieren zwischen 

den einzelnen Ländern einige Unterschiede. Wettbewerbsbehörden der EU

Mitgliedstaaten halten sich zwar an das ECN model leniency programme, dennoch 

bestehen auch hier Unterschiede in den Details (z.B. Besteht ein Ermessen, den Marker 

zu gewähren? Wird eine fixe Zeitspanne vorgegeben, innerhalb der der Marker 

vervollständigt werden muss?) . Ein Roundtable über Wettbewerb zwischen Fluglinien 

stieß auf reges Interesse und diskutierte die Entwicklungen in dieser Branche, insb. 

Auswirkungen der Liberalisierung, Beschränkungen des Wettbewerbs zwischen 

Fluglinien und die Umsetzung von Wettbewerbsrecht (Marktdefinition, Prüfung von 

Zusammenschlüssen von Fluglinien bzw. Allianzen, Marktmachtmissbrauch) . 

Weitere interessante Roundtables lieferten viele Anregungen und betrafen u.a . 

Änderungen im institutionellen Aufbau von Wettbewerbsbehörden, die Finanzierung 

des Roll-outs von Breitbandnetzen, Wettbewerbsaspekte bei Generika, IPR und 

Normen sowie Untersuchungen von durchgeführten, aber nicht anmeldebedürftigen 

Zusammenschlüssen. 

Im Rahmen der OECD wurden jedoch nicht nur Erfahrungen zu ganz konkreten 

Inhalten ausgetauscht, sondern auch allgemeine Themen aufgegriffen. So wurde die 

OECD-Empfehlung von 1995 zur internationalen Kooperation zwischen Wettbewerbs

behörden grundlegend überarbeitet und die neue Fassung letztlich im Herbst 2014 

angenommen. Die Mitgliedstaaten werden darin u.a. aufgefordert zu erwägen, die 

Annahme gesetzlicher Bestimmungen zu fördern, die den Austausch von vertraulichen 

Informationen zwischen Wettbewerbsbehörden auch ohne Zustimmung der 

Informationsquelle ermöglichen (sog. "information gateways"). Im Rahmen des 

definierten langfristigen Ziels, die Evaluierung von Tätigkeiten der Wettbewerbs

behörden zu unterstützen, wurde ein Handbuch zur ex-post Evaluierung von 

Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden erarbeitet. 

Als neue langfristige strategische Themen der OECD-Komitees wurden neben dem 

Thema internationale Kooperation "competitive neutrality" und geistiges 

Eigentumsrecht (Intellectual Property - IP) gewählt. 
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... das Wirtschaftswachstum durch
schnittlich um 0,84 % steigt, wenn 
man 58,8 Millionen Dollar in die 
Wettbewerbspolitik investiert?* 
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1.5. Competition Advocacy 

Das Wort "Advocacy" kommt aus dem angloamerikanischen Raum. Damit ist d ie 

Gesamtheit von Projekten, Veranstaltungen und Initiativen gemeint, die dazu dienen, 

in der Gesellschaft eine Bewusstseinsänderung für ein bestimmtes Thema 

herbeizuführen. 

Die BWB setzt gezielt auf Competition Advocacy Programme um das Interesse für 

Kartell- und Wettbewerbsrecht zu wecken und zu vertiefen. Dies gelingt insbesondere 

mit präventiven und informativen Maßnahmen. 

Trotz der restriktiven Kapazitäten versucht die BWB im Bereich Prävention und 

Information Serviceleistungen anzubieten. 

Standpunkt zu vertikalen Preisbindungen5 

Im Juli 2014 wurde der Standpunkt zu vertikalen Preisbindungen auf der Homepage 

der BWB veröffentlicht. 

Im Zuge der Ermittlungstätigkeiten in den letzten Jahren hat die Bundeswett

bewerbsbehörde wettbewerbsbeschränkende, verbotene Vereinbarungen zwischen 

Produzenten und dem Handel aufgedeckt. Diese Aufdeckungen führten zu mehreren 

Geldbußenentscheidungen des Kartellgerichts. 

Der Standpunkt zu vertikalen Preisbindungen soll insbesondere für kleinere und mittlere 

Unternehmen (KMU) das Erkennen von kartellrechtswidrigen Verhalten erleichtern. Im 

Jahr 2013 wurde ein Entwurf zur öffentlichen Konsultation auf die Homepage gestellt. 

Die BWB hat Konsumenten, Interessensvertretungen, Konsumentenschutz

organisationen, Unternehmen und sonstige interessierte Parteien eingeladen, 

Stellungnahmen abzugeben. Es ist eine Vielzahl an Eingaben eingegangen, die in 

einer Reihe von Vorträgen und Gesprächsrunden diskutiert wurden. 

Der Standpunkt beinhaltet: 

• eine rechtliche Übersicht, 
• einen Verhaltenskatalog insbesondere für im Regelfall zulässige bzw. unzulässige 

Verhaltensweisen , 

• weitere Sonderthemen wie das Handelsvertreterverhältnis oder Franchising. 

Der Standpunkt zu vertikalen Preisbindungen ist unter 

http://www.bwb.gv.at/Fachinformationen/Standpunkte/Seiten/default.aspx abrufbar. 

5 Der Standpunkt ist nic ht verbindlic h. D.h. er kann die österreic hischen Geric hte, den Bundeskartellanwa lt, a ndere 
nationa le Behörden, Geric hte sowie die europäischen Institutionen nic ht b inden und g reift insbesondere nic ht in die 
Deutungshoheit des Obersten Geric htshofes a ls Karte llobergeric ht und des Europäischen Gerichtshofes ein. 
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Standpunkt zu Settlements6 

Im September 2014 wurde ein weiterer Standpunkt auf der Homepage der BWB 

veröffentlicht. Dieser wurde gemeinsam mit Vertretern der Rechtsanwaltschaft 

erarbeitet. 

Einvernehmliche Verfahrensbeendigungen (sog. Settlements) sind ein effektives und 

gesetzlich vorgesehenes Mittel, um Karteilverstöße rasch und wirksam abzustellen. Zu 

verstehen ist darunter ein Beschluss des Kartellgerichts, der ohne Durchführung eines 

vollumfänglichen Beweisaufnahmeverfahrens auf der Grundlage eines durch die BWB 

ermittelten und vom Unternehmen nicht bestrittenen Sachverhalts ergeht. Die BWB 

berücksichtigt bei der Geldbußenbemessung die Verfahrensbeschleunigung und den 

Beitrag zur Aufklärung des Sachverhaltes, die Unternehmen durch die Abgabe einer 

Settlement-Erklärung ("Anerkenntnis") leisten. 

Der Standpunkt zu Settlements beinhaltet folgende Punkte: 

• Voraussetzungen, 

• Vorgangsweise, 
• Verfahren vor dem Kartellgericht. 

• Zusammenarbeit mit dem Bundeskartellanwalt. 

Der Standpunkt zu Settlements ist unter 
http://www.bwb.gv.at/Fachinformationen/Standpunkte/Seiten/default.aspx abrufbar. 

6Der Slandpunkl isl nich l verbind lich. D.h. er kann die öslerreichischen Gerichle, den Bundeskarlellanwall, andere 
nalionale Behörden , Geric hle sowie die europäischen Inslilu l ionen nichl binden und greif1 insbesondere nichl in die 
Deulungshoheil des Oberslen Gerich lshofes als Karlellobergerichl und des Europäischen Gerichlshofes ein. 
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Die Competition Talks der BWB 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat 2012 mit der regelmäßig stattfindenden 

Veranstaltungsreihe "Competition Talk" eine Plattform für einen Gedankenaustausch 

zwischen Unternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, Gerichten und Behörden zu 

wettbewerbspolitischen und kartellrechtlichen Fragestellungen eingerichtet. In dieser 

Veranstaltungsreihe werden zu verschiedenen kartell- und wettbewerbsrechtlich 

relevanten Themen, Vorträge gehalten und im Anschluss diskutiert. 2014 hatte die BWB 

insgesamt mehr als 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
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Competltlon Talks der BWB seit deren Einführung 

Rolle von Gutachtern im kartellrechtlichen 
IJ.co.lrf", l""r.c.n am 5. November 2013 
I t' • 

~ ; ~ _.~' i _ ..-" 

• ~ • ~'." ; .: 1 

Compliance & Kartellrecht Status quo - quo vadis? am 
1. April 2014 

New Directive on Private Enforcement on EU 
petition Law: the Way forward in its 

mplementation am 6. November 2014 
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Publikationen & Vorträge 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bundeswettbewerbsbehörde veröffentlichen 

regelmäßig Beiträge in österreichischen und internationalen Fachpublikationen. 

Im Jahr 2014 haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BWB mehr als 35 Vorträge 

und Seminare in verschiedenen Institutionen wie Universitäten, Interessens

vertretungen, Fachveranstaltungen, internationalen Tagungen gehalten. 

Die Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht (ÖZK) herausgegeben von Gugerbauer, 

Mair, Thanner bietet Aufsätze zu praxisrelevanten Themen des österreichischen, 

deutschen und europäischen Kartell- und Wettbewerbsrechts. Die Zeitschrift 

beinhaltet eine umfassende Rechtsprechungsübersicht und ist ein Forum für 

einschlägig tätige Rechtsexperten aus Wissenschaft und Praxis. Die ÖZK veröffentlich t 

Aufsätze sowie vertiefende Besprechungen wichtiger Gerichts- und 

Behördenentscheidungen in deutscher und englischer Sprache. 
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Publikationen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BWB in der ÖZK 2014 
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Weitere Publikationen 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BWB publizieren nicht nur in der ÖZK, sondern 

auch in anderer einschlägiger Literatur. 

Publikationen der Mitarbeiter und MitarbeiterInnen 

BWB & Wissenschaft 

Die Bundeswettbewerbsbehörde setzt im Rahmen der Competition Advocacy auf 

einen gezielten Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Ab 2015 ist geplant, 

wissenschaft lichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Universitäten, we lc he sich 

mit Kartell- und Wettbewerbsrecht beschäftigen, die Möglichkeit zu geben, einen 

Forschungsaufenthalt in der BWB für drei Monate zu absolvieren. Die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen erhalten einen guten Überblick in die Praxis der Bundeswett

bewerbsbehörde und können diese Erfahrung in ihre wissenschaftliche Arbeit 

einfließen lassen. 

Der BWB Moot Court: Eine Initiative wird ins Leben gerufen 

Seit 2014 ist Dr. Theodor Thanner Ehrenmitglied des Beirats von ELSA (European LAW 

Students' Associa tion) . Im Zuge dessen wurde gemeinsam mit ELSA der "BWB Moot 

Court" ins Leben gerufen. Studenten und Studentinnen der Rechtswissenschaften a us 

ga nz Österreich erhalten d ie Möglichkeit sich in einem kartel lrechtlich simulierten 

Verfahren zu duellieren. Der BWB Moot Court wird erstmals 2015 gemeinsam mit der 

Partnerkanzlei DORDA BRUGGER JORDIS, welche mit der Fallerstellung betraut ist, 

veranstaltet. Weitere Anwaltskanzleien werden die jeweiligen Teams betreuen. 
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2.1. Zusammenschlussstatistik 

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 322 Zusammenschlüsse angemeldet. Das sind 23 

Zusammenschlüsse mehr als im Vorjahr. 

Jeder Case Handler prüfte im Jahr 2014 durchschnittlich 12 Zusammenschlüsse. 

Zusammenschlüsse müssen dann angemeldet werden, wenn die beteiligten 

Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss weltweit insgesamt 

mehr als € 300 Millionen, im Inland insgesamt mehr als € 30 Millionen und mindestens 

zwei Unternehmen weltweit jeweils mehr als € 5 Millionen an Umsatzerlösen erzielen 

(§ 9 Abs. 1 KartG). Bei 322 angemeldeten Zusammenschlüssen entspricht dies einem 

Prüfvolumen von mehr als € 96,6 Mrd. 

319 Fälle, das sind 99 % der gesamten angemeldeten Zusammenschlüsse, konnten in 

der vier-wöchigen Verfahrensphase I abgeschlossen werden. In der Regel werden 

Zusammenschlüsse durch Fristablauf oder durch einen Prüfungsverzicht freigegeben . 

Nur 1 % der Zusammenschlüsse wurde in der zweiten Verfahrensphase behandelt. Mit 

anderen Worten, die BWB und/oder der Bundeskartellanwalt stellten einen 

Prüfungsantrag. 

In vielen Fällen wurde ein Prüfungsantrag gestellt, da die zum Zeitpunkt des Fristablaufs 

vorliegenden Informationen nicht ausreichten, um die Gefahr der Entstehung oder 

Stärkung einer marktbeherrschenden Stellung mit hinreichender Sicherheit 

auszuschließen. 
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Fallabschluss in Phase I 228 272 302 289 319 

das sind in % der Anmeldungen 95,8% 96.7 % 98% 96.7 % 99 % 

Phase 11 

Fallabschluss mit KG-Entscheidung 2 3 7 1 

Summe Phase 11 Fälle 9 9 5 10 3 

das sind in % der Anmeldungen 3,8% 3,3% 2% 3,33% 1% 
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2.2. Pränotifikationsgespräche 

Liegen Zweifel über die Notwendigkeit einer Anmeldung vor oder ist ein 

Zusammenschluss sehr komplex oder die Marktanteile nach dem Zusammenschluss 

sehr hoch, kann in vielen Fällen zu einem Pränotifikationsgespräch geraten werden. Es 

liegt im Interesse sowohl der Anmelder a ls a uch der Bundeswettbewerbsbehörde, 

Zusammenschlusskontrollverfahren möglichst zügig und reibungsfrei abzuwickeln . Mit 

Hilfe eines Gespräches auf Basis eines übermittelten Anmeldungsentwurfes können oft 

wichtige Informationen zur Beurteilung der wettbewerblichen Auswirkungen 

gewonnen werden. 

Gelingt es in dieser frühen Phase, die wettbewerblichen Fragen abzugrenzen und 

zwischen Bundeswettbewerbsbehörde und Anmeldern e ine Einigung über wirksame 

Abhilfen (Beschränkungen oder Auflagen) zu erzielen, kann ein aufwendiges und 

kostenintensives Verfahren vor dem Kartellgericht vermieden werden. 

Die BWB hat 2014 in 25 Zusammenschlussfällen teilweise umfangreiche 

Pränotifikationsverfahren durchgeführt. 

2.3. Funke / Axel Springer 

Bei der Bundeswettbewerbsbehörde wurden am 22.11.2013 und am 20.12.2013 zwei 

Zusammenschlüsse angemeldet . 

Der erste Zusammenschluss (BWB/Z-2199) betraf die Absicht der Funke Mediengruppe 

GmbH & Co. KGaA, Essen, Deutschland (Funke) , von Axel Springer AG (AS) , Berlin , 

Deutschland a) Frauenzeitschriften und b) regionale Tageszeitungen (Berlin, Hamburg) 

und Anzeigenblätter zu erwerben. 

Der zweite Zusammenschluss (BWB/Z-2220) betraf die Absicht der Funke, von AS, 

Programmzeitschriften (BILD Woche, Funk Uhr, Hörzu; einschließlich Hörzu Wissen) , TV 

Digital und TV Neu) sowie sämtliche Anteile an der Axel Springer Digital TV Guide 

GmbH (TV-Empfehlungs- und Aufnahmeservice Watchmi) zu erwerben. 

Die BWB und der Bundeskartellanwalt hatten Bedenken hinsichtlich dieser 

Erwerbsvorgänge, die sich auf den Bereich der Publikumszeitschriften konzentrierten 

und beantragten deshalb am 20.12.2013 (BWB/Z-2199) und am 17.1 .2014 (BWB/Z-2220) 

eine vertiefte Prüfung der beiden Zusammenschlüsse in einem Verfahren vor dem 

Kartellgericht. Die Bedenken konzentrierten sich auf die gesellschaftsrechtliche 

Verbindung von Funke zur Verlagsgruppe News (VGN) . VGN erfüllt als Herausgeberin 

von Publikumszeitschriften auf den Leser- und Anzeigenmärkten für TV-Programm

zeitschriften ohne Supplements sowie auf dem Anzeigenmarkt für Publikums

zeitschriften alleine oder gemeinsam mit Funke eine oder mehrere der Vermutungs

schwellen des § 4 Abs 2 oder 2a KartG für Marktbeherrschung. Die verfahrens

gegenständlichen Erwerbsvorgänge verstärkten die Marktposition von Funke auf den 

sachlich relevanten Märkten. Unter Berücksichtigung der Kontroll- und Koordinierungs-
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möglichkeiten begründete d ies Bedenken in Richtung Absicherung oder Verstärkung 

der Marktmacht von VGN bzw der kollektiven Marktmacht von VGN und Funke. 

Nach Gesprächen zwischen den Amtsparteien und den Anmeldern einigte man sich 

auf eine Reihe von Auflagen, wodurch die Wettbewerbsbedenken beseitigt werden 

konnten. Die beiden Zusammenschlussvorhaben wurden am 16.4.2014 vom 

Kartellgericht unter Auflagen freigegeben . Die schriftliche Ausfertigung der 

Entscheidung des Kartellgerichts (Az 27 Kt 164, 165/13, hiermit verbunden 29 Kt 1,2/14) 

ist in der Ediktsdatei veröffentlicht. 

Die Auflagen betrafen die von Funke (gemeinsam mit der Medicur Holding GmbH) 

gehaltenen Beteiligungsrechte an der VGN, die zukünftige internationale Vermarktung 

der Publikumszeitschriften von Funke und AS sowie zwecks Absicherung der 

Medienvielfalt eine stärkere Berücksichtigung des Programms der österreichischen TV

Sender in TV-Programmzeitschriften der Beteiligten. 

Die Beteiligungsrechte von Funke an VGN werden zukünftig von einem Treuhänder 

wahrgenommen, der Funke nur noch konsultiert , wenn der Wert der Minder

heitsbeteiligung gefährdet oder dies aufgrund zwingender Rechte geboten ist. Die 

Auflage soll sicherstel len, dass Funke zukünftig keine wettbewerbsrechtlich sensiblen 

Informationen mehr über die Geschäftstätigkeit der VGN erhält. 

Die Vermarktungsauflage enthält ein Verbot der gebündelten internationalen 

Vermarktung von Anzeigen in Publikumszeitschriften von Funke und AS, die in 

Österreich verbreitet werden. Verboten im Sinn dieser Auflage ist demnach jede 

Anzeigenvermarktung gegenüber Werbekunden und Agenturen, die darauf abzielt, 

gleichzeitig Werbebuchungen in mehreren Publikumszeitschriften zu organisieren. 

Bündelvermarktung kann in bestimmten fixen Bündelangeboten, aber auch in 

individuellen Bündelangeboten an einzelne Kunden erfolgen. 

In Bezug auf die Medienvielfalt beinhaltete die Einigung eine Reihe von Maßnahmen. 

Funke verpflichtet sich zur vermehrten Aufnahme von Programmhinweisen zu 

österreichischen Privat-TV-Sendern mit nicht bloß kommerziellen Inhalten in der 

Österreich-Ausgabe der Programmzeitschrift 'TV-Digital". Als österreichische TV-Sender 

gelten demnach solche Sender, die österreich-spezifische Inhalte produzieren und 

verbreiten (reine Werbefenster sind daher ausgenommen). 

Der vollständige Auflagentext ist im Internet unter 

http://www.bwb.gv.at/Fachinformationen/rechtlicheGrundlagen/Documents/Auflag 

en%20Funke%20Springer.pdf abrufbar. 
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2.4. Voestalpine Weichensysteme GmbH / 
WS Service GmbH 

Am 14.4.2014 wurde bei der BWB der Erwerb von 49% der auf dem Markt für Schienen

Weichenservice tätigen WS Service GmbH, einer 100% Tochtergesellschaft der ÖBB

Infrastruktur Aktiengesellschaft (ÖBB-Infra) durch d ie voestalp ine Weichensysteme 

GmbH (VA) als Zusammenschluss angemeldet (BWB/Z-2308). 

Die Amtsparteien BWB und Bundeskartellanwalt hatten Bedenken hinsichtlich dieses 

Erwerbsvorganges, da die ÖBB-Infra über eine starke Stellung auf dem "Primärmarkt" 

von Weichen verfügte, für d ie das "Weichenservice" einen Sekundärmarkt darstellte. In 

der wettbewerblichen Beurteilung wurde berücksichtigt. dass durch die Ausgliederung 

der bisher "intern" erbrachten Leistung "Weichenservice" ein neuer Markt - wenn nicht 

geschaffen - so doch deutlich vergrößert wird. Eine mögliche "Verstopfung" des 

Marktes durch den neuen Marktteilnehmer war daher zu bedenken. 

Nach Verlängerung der Frist zur Stellung eines Prüfungsantrages auf Antrag der 

Anmelder um zwei Wochen stellten die Amtsparteien am 26.5.2014 Anträge auf 

Prüfung des Zusammenschlusses in einem Verfahren vor dem Kartellgericht. 

In diesem Verfahren (25 Kt 49, 50/14) wurden Gutachten durch einen 

wirtschaftswissenschaftlichen sowie einen technischen Sachverständigen eingeholt. 

Auf Basis dieser Gutachten konnten die BWB und der Bundeskartellanwalt mit den 

Anmeldern Auflagen zur Verhinderung der Entstehung bzw. Verstärkung einer 

marktbeherrschenden Stellung ausverhandeln. Die Auflagen betrafen im 

Wesentlichen eine Beschränkung des Umsatzes des Gemeinschaftsunternehmens auf 

dem Markt für Weichenservice in Österreich sowie eine Verpflichtung zur 

Ausschreibung von Weichenservicedienstleistungen durch d ie ÖBB-Infra ab einer 

genau spezifizierten Periode. 

Die Amtsparteien zogen daraufhin ihre Prüfungsanträge vom 26.5.2014 zurück. 

2.5. Brau Union / Vereinigte Kärntner Brauereien 

Am 14.11.2014 meldete Brau Union AG (Brau Union) den Wechsel von gemeinsamer 

auf alleinige Kontrolle über das Brauereigeschäft der Vereinigten Kärntner Brauereien 

AG (VKB) bei der Bundeswettbewerbsbehörde als Zusammenschluss an (BWB/Z-2495). 

Ausweislich des Vortrags der Zusammenschlusswerber lag das vornehmliche Ziel des 

Zusammenschlusses darin, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Brauereigeschäfts 

von VKB durch umfassende Modernisierungen und d ie Nutzung von Synergien (insb. 

bei Logistik und Lagerhaltung, aber auch in anderen Bereichen) zu stärken. 

Vor Ablauf der 4-wöchigen Prüfungsfrist stellten sowohl die Bundeswettbewerbs

behörde als auch der Bundeskartellanwalt aufgrund der Marktkonzentration in der 

Region Kärnten/Osttirol einen Antrag auf eine vertiefende Prüfung des 

Zusammenschlussvorhabens durch das Kartellgericht gemäß § 12 KartG. Ein mit Brau 
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Union und VKB erarbeitetes Auflagenpaket wurde anschließend einer Marktbefragung 

und einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen. 

Insgesamt wurden im Rahmen der Marktbefragung über 100 Auskunftsverlangen von 

Abnehmern aus dem Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie sowie von 

Mitbewerbern von Brau Union und VKB eingeholt. 

Der Fall war im Dezember 2014 noch anhängig. 

2.6. Otis / Jeitler-Fida 

Im Juli 2013 meldete die OTIS Gesellschaft mbH den Erwerb der alleinigen Kontrolle an 

der Jeitler-Fida Aufzüge GmbH bei der BWB an. Das Vorhaben betraf den Markt für 

Aufzüge (BWB/Z-2087) . 

Die Prüfung der BWB zeigte, dass die Konzentration am Aufzugsmarkt im Vergleich zur 

Vergangenheit anstieg. Laut dem geltenden Kartellrecht wurde die Vermutung einer 
kollektiven Marktbeherrschung angenommen. Die BWB befürchtete, dass mit dem 

Erwerb von Jeitler-Fida eine kollektive Marktbeherrschung verstärkt und hierdurch 

Wettbewerb verhindert würde. 

Aus diesem Grund beantragte die BWB am 22.8.2013 die Prüfung des 

Zusammenschlusses in einem Verfahren vor dem Kartellgericht. Der vom Gericht 

bestellte Sachverständige stellte fest, dass eine Durchführung des geplanten 

Erwerbsvorgangs zu einer Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung auf dem 

Markt für die Instandhaltung und Reparatur von technologisch jüngeren Standliften 

führen würde, weshalb zunächst eine Verbot der Durchführung des Vorhabens 

empfohlen wurde. 

In den ergänzenden Ausführungen zu seinem Gutachten kam der Sachverständige 

jedoch zu einem gegenteiligen Ergebnis. Der Zusammenschluss wurde vom 

Kartellgericht im Jänner 2014 freigegeben . Im März 2014 legte die OTIS Rechtsmittel 

gegen die Entscheidung des Kartellgerichts darüber ein, welche Informationen vom 

Kartellgericht veröffentlicht werden sollten. Eine Entscheidung des OGH in dieser 

Sache ist noch ausständig . 

2.7. Verbotene Durchführungen 

BWB / Z-2157, Stahlgruber 

Das Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht verhängte mit Beschluss vom 04.07.2014 

(29 Kt 16/14) über die Stahlgruber Holding GmbH (im Folgenden "Stahlgruber") wegen 

der verbotenen Durchführung eines Zusammenschlusses im Zeitraum 1.1.2010 bis 

14.11.2013 eine Geldbuße in Höhe von € 23.000. 

Am 26.10.2013 meldete die Stahlgruber einen Zusammenschluss betreffend den 

Erwerb von 74 % der Kommanditanteile an der Neimcke GmbH & Co KG und 74 % 
der Geschäftsanteile an der Neimcke Geschäftsführungs- und Verwaltungs GmbH an. 
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Dabei wurde mitgeteilt , dass die Stahlgruber diese Anteile bereits mit Wirkung vom 

1.1.2010 übernommen hatte. 

Die BWB stellte gemäß § 29 Z 1 lit a KartG einen Antrag auf Verhängung einer 

Geldbuße wegen eines Verstoß gegen das Durchführungsverbot iSd § 17 KartG und 

führte dazu rechtlich aus, dass der Antei lserwerb vom 1.1 .2010 einen 

anmeldepflichtigen Zusammenschluss darstelle. Die Durchführung des 

Zusammenschlussvorhabens ohne Freigabe durch die österreichischen 

Wettbewerbsbehörden widerspreche § 17 Abs 1 KartG. 

Die Stahlgruber stellte den von der BWB vorgebrachten Sachverhalt außer Streit und es 

wurde vom Kartellgericht mittels Beschluss eine Geldbuße in Höhe von € 23.000 über 

die Stahlgruber für den Deliktszeitraum von insgesamt 46 Monaten verhängt. 

Bei der Bemessung der Geldbuße wurden von der BWB die bloß fahrlässige Begehung 

infolge Zeitdrucks und einer mangelhaften anwaltlichen Beratung, die Geringfügigkeit 

der wirtschaftlichen Auswirkungen sowie der Umstand, dass die Stahlgruber den 

Verstoß durch ihre nachträgliche Anmeldung selbst aufdeckte angemessen 

berücksichtigt. Der Beschluss ist rechtskräftig . 

BWB / EM 3551, TPG, Servco, Fender 

Das Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht verhängte mit Beschluss vom 13.03.2014 

(29 Kt 159/13) über die TPG Slowhand, LP (im Folgenden "TPG") und Servco Pacific Inc 

(im Folgenden "Servco") wegen der verbotenen Durchführung eines 

Zusammenschlusses im Zeitraum 21 .12.2012 bis 19.6.2013 eine Geldbuße in Höhe von 

jeweils € 8.800. 

TPG und Servco erwarben am 21 .12.2012 Minderheitsbeteiligungen an Fender Musica l 

Instruments. Im Zuge von Pränotifizierungsgesprächen mit der EU-Kommission im 

Zusammenhang mit einem weiteren Refinanzierungsvorhaben bemerkten die TPG und 

Servco, dass sie bereits im Dezember 2012 gemeinsame Kontrolle über das 

Zielunternehmen erworben hatten. Am 19.6.2013 wurden die Bestell- und Vetorechte 

sowie die im März/April 2013 erworbenen Stimmrechte deshalb beseitigt. Zur 

Wiedereinführung dieser Sonderrechte stel lten TPG und Servco im November 2013 

einen Verweisungsantrag bei der EU-Kommission, weil das Vorhaben zwar keine 

gemeinschaftsweite Bedeutung iSd § 1 Fusionskontrollverordnung hatte, aber die 

Anmeldevoraussetzungen in fünf EWR-Ländern, darunter auch Österreich, erfüllt 

waren . Die Zusammenschlussanmeldung wurde am 20.11.2013 der 

Bu ndeswettbewerbsbehörde zugestellt. 

Die BWB stellte gemäß § 29 Z 1 lit a KartG einen Antrag auf Verhängung einer 

Geldbuße wegen eines Verstoß gegen das Durchführungsverbot iSd § 17 KartG und 

führte dazu rechtlich aus, dass der Zusammenschluss den Tatbestand des § 7 Abs 1 Z 5 

KartG erfülle. TPG und Servco hätten durch das Recht, die Zusammensetzung der 

Unternehmungsleitung zu bestimmen, gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf 

das Zielunternehmen gewonnen. 
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Die Durchführung des Zusammenschlussvorhabens zwischen 21.12.2012 und 19.6.2013 

ohne Freigabe durch die österreichischen Wettbewerbsbehörden widerspreche dem 

Durchführungsverbot nach § 17 KartG. 

TPG und Servco stellten den von der BWB vorgebrachten Sachverhalt außer Streit und 

es wurde vom Kartellgericht mittels Beschluss eine Geldbuße in Höhe von € 8.800 über 

beide an der verbotenen Durchführung beteiligten Unternehmen verhängt. 

Bei der Bemessung der Geldbuße wurden von der BWB der kurze Deliktszeitraum, das 

geringe Verschulden, die freiwillige Kooperation der beiden Unternehmen und das 

Fehlen einer feststellbaren Bereicherung berücksichtigt. Der Beschluss ist rechtskräftig. 
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... der durchschniHliche Preis 
aufgrund von Kartellabsprachen 
um 20,70 % höher ist?* 
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3.1. Hausdurchsuchungen 

20 14 fanden insgesamt 20 Hausdurchsuchungen sta tt. Zwei davon wurden in 

Deutschland durchgeführt. 

Zu den Schwerpunkten der zahlreichen Hausdurchsuchungen zählten der 

Lebensmittelhandel, der Elektronikhandel sowie der Sporthandel. Zweck der 

Hausdurchsuchungen war es, Verstöße wie 

Preisabstimmungen über Lieferanten sowie 

aufzudecken. 

Preisbindungen 

abgestimmte 

mit Lieferanten, 

Verhaltensweisen 

Folgende Graphik zeigt die Anzahl der Hausdurchsuchungen seit 2011 und auf 

welcher Grundlage diese durchgeführt wurden: 
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3.2. Dämmstoffe 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat auch im Jahr 2014 Geldbußen gegen zwei 

Dämmstoffproduzenten erwirkt. Betroffen waren die Austrotherm und Swisspor. Gegen 

die Austrotherm (25 Kt 52/14) wurde eine Geldbuße von € 187.500 und gegen die 

Swisspor (29 Kt 15/14) eine Geldbuße von 

€ 290.000 verhängt. Somit wurde in der Branche die Summe der verhängten 

Geldbußen auf über € 1,6 Millionen erhöht. Die Verfahren betrafen bislang in erster 

Linie den engen Markt sogenannter Dachbodendämmelemente, die auf EPS-Basis 

angeboten werden. 

Der Bereich der Dämmstoffe war in der Vergangenheit in einer Vielzahl von 

Mitgliedstaaten der EU Gegenstand von Kartellverfahren. Vergleichbar mit Fällen im 

Elektronikhandel und Lebensmittelhandel sind Preisabsprachen aus Sicht der Behörde 

besonders bedenklich, weil unmittelbar Endkundenpreise betroffen sind. 

Austrotherm hat mit der BWB an der Aufklärung des Sachverhalts zusammengearbeitet 

und das kartellrechtswidrige Verhalten anerkannt. Das Unternehmen war in den 

Jahren 2009-2011 an einem Karteilverstoß im Vertrieb von Dämmstoffen beteiligt. In 

diesem Zusammenhang kam es zu horizontalen Preisabstimmungen zwischen 

Austrotherm und Mitbewerbern hinsichtlich des Vertriebs von Dämmstoffen (insb. 

durch die Versendung von Preislisten zwischen Wettbewerbsunternehmen) . 

Die Swisspor war in den Jahren 2006-2011 an einem Karteilverstoß im Vertrieb von 

Dämmstoffen beteiligt, der sowohl vertikale (Preisbindungen der zweiten Hand mit 

dem Handel) als auch horizontale Elemente (insb. durch die Versendung von 

Preislisten zwischen den Wettbewerbern) aufwies. Mildernd w irkte sich die Kooperation 

bei der Aufklärung aus. Unter anderem wurde im Rahmen einer freiwilligen Nachschau 

Beweismaterial gesichert. 

Mit den erwähnten Entscheidungen ist das Gesamtverfahren jedoch noch nicht 

beendet, da weitere Unternehmen im Verdacht stehen, an den beschriebenen 

Absprachen beteiligt gewesen zu sein. In diesem Sinne hat die BWB weitere 

Ermittlungshandlungen gesetzt. 
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3.3. Lebensmitteleinzelhandel 

In Fortführung ihrer 2011 ex officio eingeleiteten Ermittlungen im Bereich des 

Lebensmitteleinzelhandels hat die BWB im Jahr 2014 zahlreiche Kartellverfahren wegen 

vertikaler Preisabstimmungen zwischen Lieferanten und Lebensmitteleinzelhändlern 

geführt. 

Vertikale Preisabstimmungen liegen vor, wenn Lieferanten mit ihren Händlern das 

Preisniveau abstimmen, das die Händler von ihren Kunden verlangen sollen. 

Mindestpreise und Preisvereinbarungen für den Weiterverkauf zählen als bezweckte 

Wettbewerbsbeschränkungen zu den sowohl nach europäischem (Art 101 AEUV) als 

auch nach österreichischem Kartel lrecht (§ 1 KartG) verbotenen 

Kernbeschränkungen, weil sie darauf gerichtet sind , in die Preisfestsetzung der Händler 

einzugreifen, um den preislichen Wettbewerb zu beschränken bzw. zu beseitigen und 

dadurch ein höheres Preisniveau zu erreichen . 

Durch Preisabstimmungen im Lebensmitteleinzelhandel wurde eine Beschränkung des 

Preiswettbewerbs für eine große Zahl von Produkten bezweckt. die insb. dem 

Lebensmitteleinzelhandel höhere Margen auf Kosten der Verbraucher ermöglichte. 

Dies betraf sowohl Kurantpreise als auch die in Österreich wettbewerblich besonders 

relevanten Aktionspreise. Die Preisabstimmungen hatten zur Folge, dass preisaktive 

Mitbewerber in ihrer Verkaufspreisgestaltung beschränkt und dadurch an 

Marktanteilsgewinnen gehindert wurden. Darüber hinaus kam es zu einer horizontalen 

Absicherung der Absprachen, indem Lieferanten den Händlern zusicherten , dass sich 

ihre Mitbewerber ebenfalls an bestimmte Mindestpreise halten würden . In diesem 

Zusammenhang kam es auch wiederholt zu teils aggressiven Interventionsforderungen 

bestimmter Einzelhändler bei Lieferanten, wenn ihre Mitbewerber die abgestimmten 

Verkaufspreise unterschritten. Eine Freistellung dieser Preisabstimmungen nach Art. 101 

Abs. 3 AEUV bzw § 2 KartG kommt nicht in Betracht, da es bei diesen jedenfalls zu 

keiner angemessenen Beteiligung des Konsumenten am Gewinn gekommen ist. 

Im Mai 2014 verhängte das Kartellgericht gegen die AFS Franchise-Systeme GmbH 

wegen vert ika len Abstimmungen mit Bier- und Getränkelieferanten eine Geldbuße in 

der Höhe von € 225.000 (29 Kt 27/14). Zwischen Mai und Juli 2014 verhängte das 

Kartellgericht gegen 7 Brauereiunternehmen Geldbußen in Höhe von insgesamt € 

724.875 wegen vertikalen Abstimmungen mit Lebensmitteleinzelhändlern € 196.875 

gegen Stieg I (24 Kt 25/12). € 195.000 gegen die Vereinigten Kärntner Brauereien (24 Kt 

152/13). € 82.500 gegen die Mohrenbrauerei (29 Kt 151/13). € 82.500 gegen die 

Privatbrauerei Zwettl (25 Kt 153/13) , 

€ 58.500 gegen Hirter (27 Kt 22/14) , € 57.000 gegen die Brauerei Schloss Eggenberg (27 

Kt 160/13) und € 52.500 gegen die Braucommune in Freistadt (27 Kt 14/14). 

Im Dezember 2014 verhängte das Kartellgericht Geldbußen gegen d ie NÖM AG 

wegen vertikalen Preisabstimmungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel und in sehr 

geringem Ausmaß auch mit dem Lebensmittelgroßhandel sowie gegen zwei 

Einzelhändler wegen vertikaler Preisabstimmungen mit Lieferanten in unterschiedlichen 
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Produktbereichen (€ 583.200 gegen die NÖM AG, € 225.000 gegen die MPREIS 

Warenvertriebs GmbH und € 78.750 gegen die Sutterlüty Handels GmbH). Bei beiden 

Einzelhandelsunternehmen wurde im Rahmen der Geldbußenberechnung 

berücksichtigt. dass dahingehend Druck auf sie ausgeübt wurde, an 

Preisabstimmungsmaßnahmen teilzunehmen, dass sie im Rahmen der 

Preisabstimmungsmaßnahmen eine passive Rolle gespielt haben und von den 

abgestimmten Verkaufspreisen häufig abgewichen sind. Die Kartellverfahren haben 

auch gezeigt. dass das im Lebensmitteleinzelhandel bis 2012 praktizierte System der 

Preisabstimmungsmaßnahmen dazu beigetragen hat, das Wachstum kleinerer 

Mitbewerber zu erschweren, wodurch die in Österreich bereits besonders hohe 

Marktkonzentration gefestigt wurde. 

In den erwähnten 11 Kartellverfahren wurden die Geldbußen im Rahmen 

einvernehmlicher Verfahrensbeendigungen verhängt, bei denen die betroffenen 

Unternehmen jeweils Anerkenntnisse abgaben, in denen das Tatsachen- und 

Rechtsvorbringen der BWB außer Streit gestellt (bzw anerkannt) wurde. 

Im November 2014 verhängte das Kartellgericht nach zahlreichen Tagsatzungen 

gegen die SPAR Warenhandels AG und andere Unternehmen der SPAR-Gruppe eine 

Geldbuße in Höhe von EUR 3 Millionen wegen vertikaler Preisabstimmungen mit 

Lieferanten im Bereich Molkereiprodukte in den Jahren 2002 bis 2012. Die Entscheidung 

ist nicht rechtskräftig , da sowohl SPAR als auch die Amtsparteien Rekurs erhoben 

haben. Mit einer Entscheidung des Kartellobergerichts ist im Jahr 2015 zu rechnen. In 

Bezug zahlreicher anderer Produktgruppen ist das Kartellverfahren in erster Instanz 

noch anhängig. Aufgrund des Verfahrensumfangs und der Tatsache, dass zahlreiche 

von der BWB im März 2013 sichergestellte Unterlagen weiterhin versiegelt sind, ist mit 

einem Verfahren von erheblicher Dauer zu rechnen. 

Im Dezember 2014 verhängte das Kartellgericht eine Geldbuße in Höhe von € 56.250 

gegen die Brauerei Joseph Baumgartner GmbH wegen vertikaler Abstimmungen mit 

dem Lebensmitteleinzelhandel. Im Rahmen dieser vertikalen 

Preisabstimmungsmaßnahmen wurden zwischen der Brauerei Jos. Baumgartner 

GmbH und dem Lebensmitteleinzelhandel des Öfteren die Kurantpreise und insb die 

Aktionspreise des Lebensmitteleinzelhandels abgestimmt. Diese Wiederverkaufspreise 

wurden vom Handel in vielen Fällen auch umgesetzt. 

Insgesamt wurden im Jahr 2014 somit wegen vertikaler Preisabstimmungen im 

Lebensmitteleinzelhandel Geldbußen in Höhe von € 4.893.075 verhängt (teilweise 

rechtskräftig) . 

Bezüglich zahlreicher weiterer Unternehmen waren mit Ende 2014 Kartellverfahren in 

Vorbereitung bzw. bereits anhängig, bei denen mit den betroffenen Unternehmen 

ebenfalls eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung vereinbart wurde. 
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3.4. Online- Handel 

Viele der durch die BWB erwirkten Geldbußen betrafen auch die Bereiche Elektronik 

und Online-Handel. So wurden 2014 Geldbußen in der Höhe von insgesamt € 2.102.000 

gegen Unternehmen verhängt. Alle der nachfolgend genannten Entscheidungen sind 

bereits rechtskräftig. 

Die belangten Unternehmen setzten durch vertikale. manche auch durch horizontale 

Preisabstimmungen. wettbewerbswidriges Verhalten. das einen Kernverstoß gegen die 

Bestimmungen der Art. 101 AEUV und § 1 KartG darstellt. In den vorliegenden 

vertikalen Preisabstimmungen ging es darum. dass der Hersteller auf seine Händler 

Druck ausübte. bestimmte Wiederverkaufspreise einzuhalten und bei Zuwiderhandeln 

gegen diese Absprachen mit bspw schlechteren Bezugsbedingungen oder 

Aussetzung der Belieferung sanktionierte. Der Online-Vertrieb wurde insofern 

eingeschränkt. als bestimmte Produkte aufgrund dieser Absprachen nicht online 

vertrieben werden durften. 

Die erste Buße 2014 erfolgte am 25.3.2014 gegen die Pioneer Electronics 

Deutschland GmbH in der Höhe von € 350.000 (27 Kt 20/14). Durch vertikale 

Preisabstimmungen sollte ein einheitliches Preisniveau geschaffen werden. 

Hochwertige Produkte sollten überhaupt nicht im Online-Handel verfügbar sein. 

betroffen waren hier insbesondere Receiver. 

Die höchste Strafe des Jahres Bereich Online-Handel. ein Bußgeld von 

€ 1.230.000. wurde am 23. April 2014 gegen die Media-Saturn BeteiligungsgmbH 

(Media-Saturn) verhängt (26 Kt 19/14). Im Rahmen von vertikalen Preisabstimmungen 

wurden von Herstellern Preisvorstellungen vorgegeben. die von der Media-Saturn 

berücksichtigt wurden. Auch horizontale Maßnahmen zur Absicherungen der 

Wiederverkaufspreise wurden gesetzt. Im Urteil 26 Kt 19/14 des OLG Wien findet sich 

eine genaue Liste der betroffenen Produkte. die von Plasma-Fernsehern über 

Kaffeemaschinen und Rasierapparate bis hin zu Navigationsgeräten reicht. 

Am 8. Mai 2014 wurde gegen die SSA Fluidra Österreich GmbH (Generalimporteur des 

Pool- und Tauchroboterherstellers Maytronics) ein Bußgeld von € 50.000 verhängt (29 Kt 

21/14). Auch hier wurden vertikale Preisabstimmungen mit Händlern geführt und 

bestimmte Produkte dem Onlinehandel vorenthalten . 

Ebenfalls am 8.5.2014 verhängte das Kartellgericht ein Bußgeld in der Höhe von € 

100.000 gegen die Hans Lurf GmbH (25 Kt 18/14). Diese führte im Rahmen der legitimen 

Verhandlungen über den Einkaufspreis auch vertikale Preisabstimmungen. In diesen 

wurde Händlern ein Grundverständnis vermittelt. dass nicht signifikant unter dem 

unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis (UVP) verkauft werden dürfe. 

Zuwiderhandelnde Händler wurden kontaktiert und bei andauernden Verstößen 

sanktioniert. 

Abschließend erfolgte am 21 .5.2014 eine Buße gegen die Grundig Intermedia GmbH 

in der Höhe von € 372.000 (24 Kt 17/14) . Im Rahmen von vertikalen Preisabstimmungen 

sollten hier besonders hochwertige Produkte dem Online-Handel vorenthalten werden. 
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Internet-Händler mit besonders günstigen Preisen wurden vom Unternehmen 

kontaktiert und dazu aufgefordert, entweder die Preise zu erhöhen oder die Produkte 

aus dem Netz zu nehmen. Als Konsequenz gegen Zuwiderhandlung folgten 

schlechtere Bezugsbedingungen und Nichtbelieferung. 

Weitere Ermittlungen und Verfahren sind im Bereich Online-Handel noch offen. 

3.5. Speditionskartell 

Die Bundeswettbewerbsbehörde brachte Ende Februar 2010 nach umfangreichen 

Ermittlungen gegen mehrere Speditionsunternehmen Anträge auf Geldbußen beim 

Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht (KG) ein. Wesentlich waren die Hinweise 

eines Kronzeugen, der mit der BWB kooperierte. Gegen diesen wurde keine Geldbuße, 

sondern lediglich die Feststellung der Zuwiderhandlung beantragt. 

Mit dem Beschluss vom 22.2.2011 wies das KG zunächst hinsichtlich des 

Sachverhaltskomplexes Speditions-Sammelladungs-Konferenz (SSK) die 

Geldbußenanträge der BWB ab. Das KG verneinte in seiner rechtl ichen Beurteilung 

unter anderem auf Grund einer Entscheidung des Kartellgerichts aus dem Jahr 1996, in 

der festgestellt wurde, dass die SSK ein zulässiges Bagatellkartell iSd § 16 KartG 1988 sei, 

sowie auf Grund der Einholung von Rechtsrat von einer auf Kartellrecht spezialisierten 

Rechtsanwaltskanzlei und der freiwilligen Beendigung im Jahr 2007, das Vorliegen von 

Verschulden der SSK-Mitglieder im Hinblick auf einen Verstoß gegen Unionskartellrecht 

sowie gegen nationales Kartellrecht. 

Gegen diesen Beschluss erhob die BWB Rekurs an den Obersten Gerichtshof als 

Kartellobergericht (KOG) . 

Über die von der BWB erhobenen Rechtsmittelgründe hat das KOG nicht 

abschließend entschieden, sondern sich mit zwei Vorlagefragen an den EuGH 

gewandt (OGH als KOG, 16 Ok 4/11; C-681 /11 - BWB gegen Schenker e.a.). 

Das KOG fragte im Wesentlichen unter welchen Voraussetzungen ein nicht 

vorwerfbarer Irrtum über die Rechtmäßigkeit eines Verhaltens vorliege, und zum 

anderen, ob nationale Wettbewerbsbehörden befugt seien, Zuwiderhandlungen 

gegen das EU-Wettbewerbsrecht festzustellen ohne gleichzeitig eine Geldbuße zu 

verhängen. 

Die Europäische Kommission brachte sich als "amicus curiae ex officio" in dieses 

Verfahren ein (Art 15 (3) VO 1/2003). Nach Ansicht der Europäischen Kommission lag in 

diesem Fall kein entschuldbarer Verbotsirrtum vor. 

Am 18.6.2013 hat der EuGH die vom OGH vorgelegten Fragen entschieden. 

Der EuGH führt in seiner Entscheidung aus, dass "[ ... ] das Wettbewerbsrecht der Union 

dahin auszulegen ist, dass ein Unternehmen, das dagegen verstoßen hat, nicht der 

Verhängung einer Geldbuße entgehen kann, wenn der Zuwiderhandlung ein Irrtum 
dieses Unternehmens über die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens zugrunde liegt, der 
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auf dem Inhalt eines Rechtsrats eines Anwalts oder einer Entscheidung einer 

nationalen Wettbewerbsbehörde beruht [ ... ]". 

Die zweite aufgeworfene Frage hatte zum Inhalt, ob das Karteilgericht eine 

Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen das Unionsrecht treffen könne. Dazu meint 

der Gerichtshof, dass "[. .. ] sich die nationalen Wettbewerbsbehörden, wenn das 

betreffende Unternehmen an einem nationalen Kronzeugenprogramm teilgenommen 

hat, in Ausnahmefällen darauf beschränken können, eine Zuwiderhandlung gegen die 

Wettbewerbsregeln festzustellen, ohne eine Geldbuße zu verhängen [ ... ]". 

Mit Beschluss vom 2.12.2013 (16 Ok 4/13) stellte der OGH das Vorliegen einer 

Zuwiderhandlung gegen Art 101 AEUV fest und verwies das Verfahren zur Bemessung 

der Geldbußen an das KG zurück, welches mit Beschluss vom 19.12.2014 (24 Kt 7,8/10) 

Geldbußen in der Höhe von € 10.318.091 verhängte. 

Das KG begründete seine Entscheidung damit, dass die am Markt für 

Speditionsdienstleistungen im Wege des Sammelladungsverkehrs (Stückgutverkehrs) 

innerhalb Österreichs tätigen Antragsgegnerinnen im Rahmen der SSK die Tarife bzw. 

Tarifbestandteile für den Inlandssammelladungsverkehr abgesprochen und damit 

jahrelang systematisch gegen Art 101 AEUV verstoßen haben. Dabei konnte nicht 

festgestellt werden, inwiefern die Tarife auch tatsächlich umgesetzt wurden. 

Mit einem weiteren in sachlichem Zusammenhang stehenden Beschluss vom 

19.12.2014 (24 Kt 46/ 14) stellte das KG eine Zuwiderhandlung eines weiteren im Bereich 

Schienenspeditionen tätigen Unternehmens aufgrund eines Informationsaustausches 

fest. Das Unternehmen gab hierzu ein Anerkenntnis ab. Das Gericht verhängte eine 

Geldbuße iHv € 7. 150.000. 

In Summe wurden somit insgesamt Geldbußen iHv € 17.468.091 gegen 30 

Unternehmen wegen Absprachen in der Speditionsbranche verhängt. Die 

Unternehmen gründeten ein eigenes Gremium, die SSK. Innerhalb der SSK wurden in 

den Jahren 2002 bis 2007 die Preise für Leistungen im Sammelladungsverkehr zwischen 

den Unternehmen abgestimmt. 

Die Geld bußen bewegen sich in einer Bandbreite von € 2.500 bis ca . 

€ 7.000.000 Euro. Die Beschlüsse des KG sind rechtskräftig. 
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Die von den Beschlüssen betroffenen Unternehmen sind: 

ABX Logistics (Austrio) GmbH*, Alpentrans Spedition und Transport GmbH*, Logwin 

Solutions Austrio GmbH (vormals Logwin Invest Austrio GmbH), DHL Express (Austrio) 

GmbH, G. Englmayer Spedition GmbH, Rail Cargo Logistics-Austria GmbH (vormals 

Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH), A. Ferstl Speditionsgesellschaft 

mbH*, Spedition, Lagerei und Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen Alois Herbst 

GmbH & Co KG *, Johann Huber Spedition und Transportgesellschaft mbH, Kapeller 

Internationale Spedition GmbH, Keimelmayr Speditions- u. Transport GmbH*, Koch 

Spedition KG (vormals Koch Speditions GmbH), Kühne + Nagel GmbH, Lagermax 

Internationale Spedition Gesellschaft mbH, Morawa Transport GmbH in Liquidation, 

Johann Ogris Internationale Transport- und Speditions GmbH, Logwin Road + Rail 

Austrio GmbH, Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft mbH, Leopold 

Schöffl GmbH & Co KG*, "Spedpack"-Speditions- und Verpackungsgesellschaft mbH*, 

Johann Strauss GmbH, Thomas Spedition GmbH*, Traussnig Spedition GmbH, Treu 

SpeditionsgesmbH, Spedition Anton Wagner GmbH*, Gebrüder Weiss GmbH, 

Wildenhofer Spedition und Transport GmbH, Marehard u. Wuger Internat. Speditions- u. 

Logistik GmbH* und Rail Cargo Austrio AG 

* Über diese Unternehmen wurden nur geringe Geldbußen verhängt, weil sie trotz SSK

Mitgliedschaft keine Umsätze mit nationalen Sammelguttransporten erzielt hatten, eine 

sehr untergeordnete Rolle im Rahmen der SSK gespielt und teilweise mit der BWB 

kooperiert haben. 
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3.7. Hotelonlinebuchungssysteme 

Bestimmte Praktiken von Hotelbuchungsplattformen haben im Jahr 2013 potentielle 

wettbewerbliche Bedenken hervorgerufen, die die BWB auch im Jahr 2014 inha ltlich 

beschäftigten. Kernproblem war die umfassende Verwendung von Bestpreisklauseln, 

die geeignet sein können, die Preissetzungsmöglichkeiten von 

Beherbergungsbetrieben erheblich einzuschränken und damit die 

Wettbewerbsintensität sowohl zwischen den Plattformen als auch zwischen Hotels 

(etc.) zu vermindern. Hinzu kommen flankierende Klauseln bezüglich Verfügbarkeits- (= 

Verfügbarkeit des letzten Zimmers) und Konditionenparität (= gleiche oder 

vorteilhaftere Geschäftsbedingungen mit Endkunden) sowie die Möglichkeit von 

Strafmaßnahmen. Die sich daraus potentiell ergebenden wettbewerblichen Bedenken 

sind allerdings sorgfältig gegenüber jenen Vorteilen abzuwägen, die 

Buchungsplattformen für den Suchprozess der Konsumenten erbringen. 

Die BWB nahm bereits sehr früh entsprechende Ermittlungen auf. Sie vertiefte via 

Auskunftsverlangen und Marktstudien ihre Kenntnis des Marktes und gelangte zum 

Ergebnis, dass Verträge, die oben genannte Klauseln beinhalten, gravierende 

wettbewerblich bedenkliche Wirkungen entfalten können. Bei ihren Untersuchungen 

legte die BWB Wert auf einen intensiven Gedankenaustausch mit der Wirtschaft 

(insbesondere mit der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) und dem 

Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich). 

Auch zahlreiche andere nationale Wettbewerbsbehörden nahmen sich dieser Fragen 

an. Mit Hilfe der Europäischen Kommission (Generaldirektion für Wettbewerb) wurde 

ein enger Informationsaustausch zwischen den involvierten nationalen Behörden ins 

Leben gerufen. Dabei ging es nicht nur darum, die inhaltliche Herangehensweise (sog 

'Theory of Harm") in hohem Maße anzugleichen, sondern, soweit dies unterschiedliche 

Verfahrensvorschriften und Ermittlungsstände es erlauben, auch die Vorgangsweise 

abzustimmen. Mit diesem Ansatz wurde insofern Neuland betreten, als die Kommission 

durchaus über das rechtliche Pouvoir verfügt hätte, diese nationalen Fälle vollständig 

an sich zu ziehen und sich nicht auf eine koordinierende Rolle zu beschränken, was 

von einigen Buchungsplattformen auch gewünscht worden war. 

Im Jahr 2014 entfalteten diese Untersuchungen eine positive Wirkung. So wurden bspw 

keine Bestrafungsmaßnahmen in Österreich gegen Hotels wegen Missachtung der 

Klauseln durchgeführt und eine große Buchungsplattform trat an die 

Wettbewerbsbehörden mit Vorschlägen für Verpflichtungszusagen zur (teilweisen) 

Beseitigung der Bestpreisklauseln (und anderer Vertragsbestimmungen) heran. In 

mehreren Verhandlungsrunden wurden diese Vorschläge für Verpflichtungszusagen 

auf Grund des Drucks der Wettbewerbsbehörden außerdem jeweils verbessert. 
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3.8. Geldbußen durch rechtskräftige Entscheidungen 2014 
(exklusive verbotene Durchführungen) 

Branche Unternehmen Verstoß Höhe Gerichtszahl 
Geldbußen 

in € 

Lebensmittel NÖMAG wegen vertikaler 583.200 29 Kt 60/14 
handel Abstimmungen mit dem 

Lebensmitteleinzelhandel und 
gering mit dem 

Lebensmittelgroßhandel 

Lebensmittel Brauerei Joseph wegen vertikaler 56.250 24 Kt 62/14 
handel Baumgartner Abstimmungen mit dem 

Lebensmitteleinzelhandel 

Speditionen Speditionssammelladun wegen horizontaler 17.468.091 24 Kt 7,8/10-
gs-konferenz Preisabstimmungen und 266, 

(30 Unternehmen) Kundenaufteilung 24 Kt 46/ 14-10 

Lebensmittel MPREIS Waren vertriebs wegen vertikaler 225.000 27 Kt 63/14 
handel GmbH Abstimmungen mit einigen 

Lieferanten 

Lebensmittel Sutterlüty Handels wegen vertikaler 78.750 29 Kt 64/14 
handel GmbH Abstimmungen mit einigen 

Lieferanten 

Dämmstoffe Austrotherm GmbH wegen horizontaler 187.500 25 Kt 52/14 
Preisabstimmungen mit 

Wettbewerbern 

Lebensmittel Stieg lbrauerei zu wegen vertika ler 196.875 24 Kt25/12-15 
handel Sa lzburg GmbH; Stieg l Abstimmungen mit dem 

Betriebsholding GmbH; Lebensmitteleinzelhandel 
Stieg I Getränke & 

Service GmbH & Co. 
KG 

Elektronik Grundig Intermedia wegen vertikaler 372.000 24 Kt17/ 14 

(Online) GmbH Preisabstimmungen im 
Zusammenhang mit der 

Behinderung eines 
Absatzkanals 

Lebensmittel Brauerei Hirt wegen vertikaler 58.500 27 Kt 22/14 
handel Gesellschaft mbH Abstimmungen mit dem 

Lebensmitteleinzelhandel 

Elektronik SSA Fluidra wegen vertikaler 50.000 29 Kt 21/14 
(Online) Preisabstimmungen mit 

mehreren 
Handelsunternehmen 

einschließlich Behinderung 
eines Absatzkana ls 

Lebensmittel A FS Franchise-Systeme wegen vertika ler 225.000 29 Kt27/14 

handel Abstimmungen mit dem 
Lebensmitteleinzelhandel 

Dämmstoffe swisspor Österreich wegen vertikaler und 290.000 29 Kt 15/ 14 

GmbH & Co KG horizontaler KarteIlverstöße 
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- Lebensmittel Braucommune in wegen vertikaler 52.500 27 Kt 14/ 14 

handel Freistadt Abstimmungen mit dem 
Lebensmitteleinzelhandel 

Elektronik Hans Lurf GmbH wegen vertikaler 100.000 25 Kt 18/14 

(Online) Preisabstimmungen im 
Zusammenhang mit der 

Behinderung eines 
Absatzkanals 

Lebensmittel Mohrenbrauerei August wegen vertikaler 82.500 29 Kt 151/13 

handel Huber KG Abstimmungen mit dem 
Lebensmitteleinzelhandel 

Elektronik Media-Saturn wegen vertikaler 1.230.000 26 Kt 19/ 14 

(Online) BeteiligungsgmbH Preisabstimmungen mit 
Unternehmen der 
Elektronikindustrie 

Elektronik Pioneer Electronics wegen vertikaler 350.000 27 Kt 20/14 

(Online) Deutsch land GmbH Preisabstimmungen im 
Zusammenhang mit der 

Behinderung eines 
Absatzkanals 

Lebensmittel Privatbrauerei ZweItI wegen vertikaler 82.500 25 Kt 153/13 

handel Karl Schwarz Abstimmungen mit dem 
Gesellschaft m.b.H. Lebensmitteleinzelhandel 

Lebensmittel Brauerei Schloss wegen vertikaler 57.000 27 Kt 160/13 

handel Eggenberg Stöhr Abstimmungen mit dem 
GmbH & Co KG Lebensmitte leinzelhandel 

Lebensmittel Vereinigte Kärn tner wegen vertikaler 195.000 24 Kt 152/13 

handel Brauereien AG Abstimmungen mit dem 
Lebensmitteleinzelhandel 

I " , I : "'c 
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... das BIP Wachstum in Ländern 
mit funktionierendem Wettbe
werbs- und Kartellrechtsvollzug 
um 2 bis 3 % höher ist?* 
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4.1. Auftragsvorprüfung für Ö3-Live/Visual und 

radiothek.ORF.at 
Die BWB ist gem § 6a Abs 5 ORF-G d ie für die Wahrung der Interessen des 
Wettbewerbs zuständige Amtspartei in der Auftragsvorprüfung nach dem ORF-G. In 
dieser Funktion nimmt d ie BWB auch Stellung zu den voraussichtlichen Auswirkungen 
eines neuen Angebots auf die Wettbewerbssituation anderer in Österreich tätiger 
Medienunternehmen 

(§ 6a Abs 4 Z 2 ORF-G) und kann gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde 
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

Im Mai 2014 veröffentlichte der ORF Vorschläge für die Änderung der 
Angebotskonzepte von oe3.0RF.at: Ö3-Live/Visual sowie für radiothek.ORF.at und 
leitete damit die nach § 6a Abs 2 ORF-G vorgeschriebene öffentliche Konsultation vor 
der eigentlichen Auftragsvorprüfung durch die KommAustria in die Wege. Die BWB 
gab zu beiden Verfahren nach umfangreichen Ermittlungen im Oktober 2014 die 
gesetzlich vorgesehene Stellungnahme ab. Im Februar 2015 wurde die 
Auftragsvorprüfung zu Ö3-Live/Visual in erster Instanz entschieden (Beschluss der 
KommAustria v. 18.2.2015, KOA 1l.266/15-001 abrufbar auf: 
https:/Iwww.rtr.at/de/m/KOA 1126615001 ). Das Verfahren liegt derzeit aufgrund der 
Erhebung eines Rechtsmittels beim BVwG. Zum Antrag für die Radiothek liegt noch 
keine Entscheidung der KommAustria vor. 

Die BWB hat sich in ihrer Stellungnahme zu den Auswirkungen des neuen Angebots Ö3-
Live/Visual auf den Wettbewerb kritisch geäußert. Der Hörfunkmarkt sei auch mehr als 
10 Jahre nach der Liberalisierung des Marktes noch klar von der marktbeherrschenden 
Position des ORF und insbesondere seines Zugpferdes Ö3 geprägt. Im Bereich der 
Online-Angebote könne der ORF - nicht zuletzt aufgrund seiner großzügigen 
Ausstattung mit öffentlichen Mitteln - den Markt dominieren, indem Tempo und Inhalte 
für technologische Entwicklung und Innovationen vorgegeben werden. Da für 
Privatradios vergleichbare Zukunftsinvestitionen am Markt nicht finanzierbar seien, 
könne der ORF mit dem neuen Angebot seine Marktführung ausbauen. Auch wenn 
das Angebot von Ö3 werblich nicht vermarktet werde, hätten erwartende 
Reichweitensteigerungen Einfluss auf die Erhebungen des Radiotests und könnten so 
insgesamt die Monetarisierung des ORF-Hörfunks verbessern . Konkret verstärke das 
neue Angebot auch die Verbundvorteile des ORF infolge seiner Tätigkeiten in den 
Bereichen TV, Hörfunk und Online. Im Rahmen der Produktion von Bewegtbildern für 
Ö3 Live/Visual könne der ORF seine Expertise für Bewegtbild und seine speziellen 
Zugangsmöglichkeiten zu Künstlern und Veranstaltungen kombinieren . Die 
Wettbewerbsbedingungen für Privatradios verschlechterten sich dadurch weiter 
nachhaltig , weil ihnen der Zugang zu diesen auch für ihr Programm relevanten 
Veranstaltungen und Künstlern vorenthalten bliebe. 

Die Entscheidung der KommAustria ist auf dieses Vorbringen nicht eingegangen. Der 
Antrag des ORF wurde mit der Begründung abgewiesen, dass der bestehende 
Versorgungsauftrag derzeit kein weiteres Fernsehprogramm zuließe. 
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5.1. Verfahren vor den öffentlichen Gerichten 

Im Zuge der Ermittlungen im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels wurde die BWB im 

Jahr 2014 mit einer Vielzahl von Beschwerden abseits des eigentlichen 

karteilgerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit den durchgeführten 

Hausdurchsuchungen konfrontiert. So wurden Beschwerden bei der Volksanwaltschaft, 

Datenschutzkommission (nunmehr Datenschutzbehörde) als auch 

Maßnahmenbeschwerden bei den zuständigen UVS (nunmehrige Zuständigkeit beim 

Bundesverwaltungs-gericht) wegen behaupteter "Exzesse" im Zuge der durchgeführten 

Hausdurchsuchungen von der Gegenseite eingebracht. 

Der VfGH entschied in einer für die BWB bedeutsamen Entscheidung. Das 

Höchstgericht bestätigte seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2012, wonach im 

Zusammenhang mit wettbewerbsrechtlichen Hausdurchsuchungen keine 

Rechtsschutzlücke zu erkennen ist. Es bestehen auch keine Bedenken dagegen, dass 

das WettbG keine dem § 106 StpO vergleichbare Regelung vorsieht. Die 

Ausgestaltung des Gesetzes verbleibt hier im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum 

des Gesetzgebers (VfGH B 1284/2013-8). 

Mit dieser Entscheidung hat der VfGH erneut klargestellt, dass mit der Möglichkeit des 

Rekurses gemäß § 12 Abs 3 WettbG und jener einer Maßnahmenbeschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht für den Betroffenen einer Hausdurchsuchung ein 

ausreichender Rechtsschutz von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellt wird. 

5.2. Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 

Das KG und der OGH als KOG können in Bezug auf Hausdurchsuchungen nur im 

Rahmen eines Rekurses gegen den Beschluss, mit dem die Hausdurchsuchung 

angeordnet wurde, und eines daran anschließenden Rechtsmittelverfahrens 

angerufen werden (§ 12 Abs 3 WettbG). Dies erfolgte auch im Jahr 2014 mehrmals. Die 

wichtigsten Entscheidungen waren folgende: 

5.2.1. Versiegelung neu 

Im Zuge der Ermittlungen im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels wurde die BWB im 

Jahr 2014 mit einer Vielzahl von Beschwerden abseits des eigentlichen 
karteilgerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit den durchgeführten 

Hausdurchsuchungen konfrontiert. So wurden Beschwerden bei der Volksanwaltschaft , 

Datenschutzkommission (nunmehr Datenschutzbehörde) als auch 

Maßnahmenbeschwerden bei den zuständigen UVS (nunmehrige Zuständigkeit beim 

Bundesverwaltungsgericht) wegen behaupteter "Exzesse" im Zuge der durchgeführten 

Hausdurchsuchungen von der Gegenseite eingebracht. 

Der VfGH bestätigte in einer für die BWB bedeutsamen Entscheidung, dass im 

Zusammenhang mit wettbewerbsrechtlichen Hausdurchsuchungen keine 

Rechtsschutzlücke zu erkennen ist. Es bestehen auch keine Bedenken dagegen, dass 
das WettbG keine dem § 106 StPO vergleichbare Regelung vorsieht. Die 
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Ausgesta ltung des Gesetzes verbleibt hier im rechtspolitischen Gesta ltungsspielraum 

des Gesetzgebers (VfGH B 1284/2013-8) . 

Mit dieser Entscheidung hat der VfGH erneut klargestellt, dass mit der Möglichkeit des 

Rekurses gemäß § 12 Abs 3 WettbG und jener einer Maßnahmenbeschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht für den Betroffenen einer Hausdurchsuchung ein 

ausreichender Rechtsschutz von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellt wird . 

5.2.2. Erweiterung des Hausdurchsuchungsbefehls 

(OGH 14.2.2014, 16 Ok 8/13, 16 Ok 9/13) 

Das KG erl ieß mit Beschluss einen Hausdurchsuchungsbefehl wegen des Verdachts 

vertikaler sowie horizontaler Preisabsprachen. Im Zuge der Hausdurchsuchung durch 

die BWB stellte sich heraus, dass IT-Daten bestimmter Mitarbeiter des durchsuchten 

Standorts am Hauptsitz des Konzerns der Antragsgegnerin gespeichert waren. Da eine 

Ausfolgung dieser Daten durch die Antragsgegnerin abgelehnt wurde, beantragte die 

BWB eine Erweiterung der Hausdurchsuchung. Diese Erweiterung erfolgte durch 

Beschluss des KG. Gegen d iese Erweiterung wurde ua. ein Rekurs erhoben. 

Der OGH bestätigte zunächst seine Rechtsprechung, wonach ein 

Hausdurchsuchungsbefehl grundsätzlich auch auf Mutter- bzw. Schwester- und 

Holdinggesellschaften mit gleichem Sitz erweitert werden kann (vgl. 16 Ok 5/11 , 16 Ok 

7/13). Die Frage, ob kartellgerichtliche Verfahren getrennt oder verbunden geführt 

werden sollen, liegt im Ermessen des Gerichts. Das Gericht hat sich bei seiner 

Entscheidung an den Grundsätzen der Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung 

zu orientieren. Dies gilt bei der Erlassung von Hausdurchsuchungsbefehlen mit der 

Einschränkung, dass die durch den Zweck des Verwertungsverbots garantierten 

Rechte durch die Verbindung nicht beeinträchtigt werden. Der angefochtene 

Beschluss verstößt schon deshalb nicht gegen die Bindungswirkung des ursprünglichen 

Hausdurchsuchungsbefehls oder gegen § 9 Abs 1 AußStrG, weil er über einen anderen 

Verfahrensgegenstand als der ursprüngliche Hausdurchsuchungsbefehl abspricht. was 

d ie betroffenen Räumlichkeiten und teilweise auch Unternehmen betrifft. 

Es ist auch aus dem Gesamtzusammenhang des Verfahrens klar ersicht lich, dass nach 

Auffassung des KG - was die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit betrifft - seit der 

Erlassung des ursprünglichen Hausdurchsuchungsbefehls keine Änderung der 

Umstände eingetreten ist, weshalb die genannten Kriterien für die Erlassung eines 

Hausdurchsuchungsbefehls auch im Hinblick auf die durch die Weigerung der 

Übermittlung von IT-Daten erweiterte Untersuchungsbasis weiterhin vorliegen. 

Der OGH hat hier wichtige Klarsteilungen für die in der Praxis der BWB häufig 

vorkommende Erweiterung von Hausdurchsuchungsbefehlen getroffen . 
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5.2.3 Voraussetzungen für die Erlassung eines Hausdurchsuchungsbefehls 

(OGH 6.5.2014, 16 Ok 3/14) 

Die BWB beantragte die Erlassung eines Hausdurchsuchungsbefehls gegen die 

Antragsgegnerinnen zum Zweck der Auffindung von geschäftlichen Unterlagen und 

Datenträgern über Absprachen und sonstige Koordinierung der Preise im Verhältnis zu 

Lieferanten und Wiederverkäufern . Das KG wies diesen Antrag ab. 

Im Rekursverfahren erläuterte der OGH die bereits bestehende Rechtsprechung zu 

den Voraussetzungen von Hausdurchsuchungsbefehlen und führte weiter zur Frage 

der Aktualität der behaupteten Rechtsverletzung aus: Insb aus § 33 KartG ergibt sich, 

dass auch ein in der Vergangenheit liegendes Geschehen zu einer Hausdurchsuchung 

führen können muss, da auch Geldbußen verhängt werden dürfen, wenn der Antrag 

binnen fünf Jahren ab Beendigung der Rechtsverletzung gestellt wurde. Solange 

daher ein bestimmtes Verhalten als kartellrechtswidrig verfolgt werden darf, kann es 

auch mit allen der Ermittlungsbehörde zur Verfügung stehenden Ermittlungsmethoden 

erforscht werden. 
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6.1. Aktenanfall 2014 

01.01.2014 bis 31.12.2014 1.Qu. 2. Qu. 3.Qu 4.Qu 

t r, I 
Zusammenschlussanmeldungen 
Sonstige Zusammenschlussakte 
Kartellfälle 

Marktmachtmissbrauchsverfahren 
UWG/VerbrSchutz/ORF-Gesetz 
Fälle Diverses (inkl Auskunftsbescheid) 
SUMME Fälle national 

Kartell- und Marktmachtmissbrauch 
Fusionsfälle 
SUMME Fälle Europa 
SUMME Fälle 

Administratives 
Internationale Angelegenheiten 
Legistik 
Europäische Gerichtsverfahren (EuG 
Verfahren) 

Wettbewerbskommission 
European Competition Network 
Forensische IT 
Diverses 
SUMME Sonstiges 

65 

73 
7 

19 
6 

19 
23 

147 

2 
58 
60 

207 

13 
12 
9 

2 
3 

12 
0 

22 

68 86 95 
9 7 4 
9 14 9 
3 3 1 1 
7 12 6 

15 14 13 
111 136 139 

100 
90 84 85 
91 84 85 

202 220 225 

499 
7 15 4 

22 15 15 

5 5 
3 4 3 

12 13 9 
7 1 1 

25 15 10 

SUMME 

322 
27 
51 
23 
44 
65 

533 

3 
317 
320 
854 

35 
38 
61 

13 
13 
46 
9 
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Geldbußentscheidungen in Österreich von 2002-20141 

Speditionen I Speditionssammelladungskonferenz 17.500.000 2014 24 Kt 7,8/10-

ABX l og istic s (Aus tria ) GmbH", A lpentrans Sped il ion und Transpor1 GmbH', logVvin So lutiom Auslria GmbH 266, 

(vorma ls LogVvin Inve st Austria GmbH) , DHL Expre ss (Auslria) GmbH, G. Eng lrnayer Spedition GmbH, Rcr il Cargo 24 Kt 46/14-

l ogistic s-Auslricr GmbH (vorrncr ls Expre ss-Interfrucht Intemcrtionale Spedition GmbH) , A. Fersll 10 
Speclitionsge se llschaft mbH", Spedit ion, lagerei und Be lörderung von Gütern mi t Krcr ftfahrzeugen Alois Herbst 

GmbH & Co KG " Johann Huber Spedilion und Trcrnsportgesellschcr fl mbH, Kape ller In terna lioncrle Sp edilion 

Gmb H, Keimelmcryr Speditions- u. Trcrnspor1 GmIJH' , Koc h Speclition KG (vormcr ls Koch Sped itions Gmb H). Kü llne 

+ Ncrge l GmbH, Lcrgerrnax Interncrlionale Sped ilion Gesellschcrfl mbH, /vIorcrw cr Trcrmport GmbH in Liquid cr tion, 

Jollcrnn Ogris Interncr tioncr le Trcrnsp ort- und Sped itions GmbH, LogVvin Rocrd + Rail Au si ria GmbH, Inlerna tionale 

0-
Spedition Schneckenreither Gesellscha lt mbH, Leo po ld Schöltl GmbH & Co KG*, ''Speclpack''-Sped itions- und 

0- I Verpac kungsgeselischa flmbH' , Johann Strcruss GmIJH, 111omos Spectition GmbH', Trcrussnig Sped ition GmbH, 

Treu SpedilionsgesmbH, Sped ition Anion Wcrgner GmbH', Gebrüde r Weiss GmbH, Vv'i ldenho ler Spedition und 

Transport Gmb H, /lAarell ard u. Wu ger Inte rna t. Spe ditio ns- u. Logistik GmbH' und Ra il Cargo Auslricr AG 

• Über die se Un ternellmen wurden nur geringe Ge ldb ußen verll äng t. weil sie tro tz SSK-N\i tg iedschafl keine 

Umsä tze milnationa len Scrrnmelg ullrcrnsporten erzie ll ha llen, eine sehr untergeordne le Ro lle im Roll men de r 

SSK gespie ll und teilweise ni t der BWB kooperiert ha iJen . 

Lebensrri t le illoncie l MPREIS Warenvertriebs GmbH 225.000 2014 27 Kt 63/14 

Le bensni t te lhandet Sutterlüty Handels GmbH 78.750 2014 ~ Kt 64/14 

Dömmstolte Austrotherm GmbH 187.500 2014 25 Kt 52/1 4 

1 Aufgrund von Anträgen der Bundeswettbewerbsbehörde und/oder des Bundeskartellanwaltes (Amtsparteien) und einer rechtskräft igen Entscheidung des Kartellgerichtes. 
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0-
'..J 

Lebensrni tle lhande l 

Elektronik (Online) 

Lebensrnit le lhandel 

Elektronik (On line) 

Lebensmi Iielhande I 

Dämmstoffe 

Lebensrni t te lhanclc I 

I::lektronik (Online) 

Lebensrni tle lhancle l 

Elektronik (Online) 

Elektronik (Online) 

Lebensrni tle lhande l 

Lebensrni tle illancie I 

Lebensrni t te lllande I 

Lebemrni t telllande I 

Le bensrni t telhandel 

Le bemrni tlelhande I 

Lebemrni tle lhancle l 

Dämmstof1e 

Lebensni tte lhande l 

Elektronik (Online) 

Lebensni t te illande l 

Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH; Stiegl Betriebsholding GmbH; Stiegl Getränke & Service 

GmbH & Co. KG 

Grundig Intermedia GmbH 

Brauerei Hirt Gesellschaft mbH 

SSA Fluidra 

AFS Franchise-Systeme 

swisspor Österreich Gmbh & Co KG 

Braucommune in Freistadt 

Hans Lurf GmbH 

Mohrenbrauerei August Huber KG 

Media-Saturn BeteiligungsgmbH 

Pioneer Eledronics Deutschland GmbH 

Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz Gesellschaft m. b. H. 

Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co KG 

Vereinigte Kärntner Brauereien AG 

Kärntner Milch reg.GenmbH 

Vorarlberger Mühlen- und Mischfufterwerke GmbH 

Brauerei Ried e .Gen. 

Emmi Österreich GmbH 

bauMaxAG 

REWE International Lager und Transport GmbH; Merkur Warenhandels-AG; 

Billa AG 

Philips Austria GmbH (Consumer Lifestyle) 

Berglandmilch eGen 

196.875 2014 24 Kt 25/12-

15 

372.000 2014 24 Kt 17/14 

58.500 2014 27 Kt 22/14 

50.000 2014 29 Kt21/14 

225.000 2014 29 Kt 27/14 

290.000 2014 29 Kt 15/14 

52.500 2014 27 Kt 14/1 4 

100.000 2014 25 Kt 18/14 

82.500 2014 29 Kt 151/13 

1.230.000 2014 26 Kt 19/14 

350.000 2014 27 Kt 20/14 

82.500 2014 25 Kt 153/1 3 

57.000 2014 27Kt 160/13 

195.000 2014 24Kt152/ 13 

375.000 2013 27 Kt 142/13 

58.500 2013 27 Kt 80/13 

52.500 2013 26 Kt 104/13 

210.000 2013 26 Kt 105/13 

90.000 2013 27 Kt 32/1 3 

20.800.000 2013 25 Kt 29/13 

2.900.000 2013 29 Kt 26/1 3 

1.125.000 2013 29 Kt 77 /1 2 
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0-. 
CX> 

Dömmslo ffe 

Dömmslo ffe 

Dömmsloffe 

Dömmsloffe 

Bier 

Bier 

Bier 

DrUcKc hemikCllien 

Druc kc hemikCl lie n 

D ruckc he mikCllien 

Druc kc hemikCl lien 

InduslriechenikCllien 

Au fzüge- und 

FClhrlreppen 

Aufzüge- und 

FClhrl reppen 

Aufzüge- und 

FClhrlreppen 

Aufzüge- und 

FClhrtreppen 

Aufzüge- und 

FClhrl reppen 

FClhrschulen 

Steinbacher Dömmstoff GmbH 

Bauhaus Depot GmbH 

Hornbach Baumarkt GmbH 

O BI Bau- und Heimwerkermörkte 

BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft 

Ottakringer Brauerei AG 

Stieglbrauerei zu Sa lzburg GmbH: Stiegl Betriebsholding GmbH 

Donau Chemie AG/ Donauchemie GmbH 

DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG 

Brenntag Austria Holding / Brenntag CEE GmbH 

Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH/ Hantos GesmbH 

Donau ChemieAG / Donauchem GmbH 

Doppelmayr Aufzüge AG 

Kone AG 

SCHIN DL ER Aufzüge und Fahrtreppen AG 

Haushahn Aufzüge GmbH 

Otis GmbH 

Innsbrucker Fahrschulen 

600.000 2013 27 Kt 

75,76,77/1 1 

100.000 2012 27Kt 57/12 

100.000 2012 27 Kt 49/12 

235.000 2012 27 Kt 38/12 

750.000 2012 29 Kt 

28,29,30/11 

190.000 2012 29 Kt 

28,29,30/11 

170.000 2012 29 Kt 31 ,32/1 1 

675.000 2010 29 Kt 5/09 

397.000 2010 29 Kt 5/09 

381.000 2010 29 Kt 5/09 

66.000 2010 29 Kt 5/09 

1.900.000 2009 29 Kt 5/09 

3.700.000 2008 16 Ok 5/08 

22.500.000 2008 16 Ok 5/08 

25.000.000 2008 16 Ok 5/08 

6.000.000 2008 16 Ok 5/08 

18.200.000 2008 16 Ok 5/08 

70.000 2008 24 Kt 40/ 08 
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0-. 
-.0 

Banken 

Filmverleih 

Fahrscllulen 

Werbung und 

tv\ark tkommunika lion 

Missbraucllill 

Verletzung der 

Auskunllspllic hl 

Missbraucll 

Missbraucll 11 

verb. Durchlülllung 

eines 

Zusammensc hlusses 

velb. DUl cllfülllung 

eines 

Zusammensc hlu sses 

verb. Durchführung 

eines 

Zusammensc illusses 

verb . Durcllführung 

eines 

Zusammensc hlusses 

Europay Austria Zahlungsverkehr GmbH 

Constantin (Filmverleih) 

Grazer Fahrschulen 

Fachverband Werbung und Marktkommunikation / WKO 

Sonstige Fälle (Auswahl) 

Telekom Austria 

Manner 

Constantin (Filmverleih) 

Telekom Austria (Tiktak/ Minimumtarif) 

verbotene Ourchführungen von Zusammenschlüssen 

Stahlgruber Holding GmbH 

2. Servco Pacific Inc. 

TGP / SERVCO / Fender 

OB Mobility 

7.000.000 2007 27 Kt 

20,24,2711 0 

150.000 2006 26 Kt 10/08 

80.000 2005 25 Kt 

28,34,254/05 

7.000 2004 26 Kt 

37,76,103, 

104,105/04 

1.500.000 2009 29 Kt 4/09 

120.000 2008 29 Kt 

106,107/06 

150.000 2006 26 Kt 10/08 

500.000 2004 16 Ok 12/04 

23.000 2014 29 Kt 16/14 

8.800 2014 29Kt159/13 

8.800 2014 29 Kt 159/13-

8 

100.000 2013 24 Kt 35/10, 

16 Ok 2/13 
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'.J 
o 

verb. Durchführung 

eines 

Zusammensc illusses 

verb. Durchführung 

eines 

Zusammensc illusses 

verb . Durchführung 

eines 

Z usa mmenschlusses 

verb. Durchführung 

eine s 

Zusammensc hlusses 

verb . Durchführung 

eines 

Z usa mrnensc hlusses 

verb. Durchführung 

eines 

Zusammensc hlusses 

verb . Durchführung 

eines 

Zusa mmensc hlusses 

verb . Durchführung 

eines 

Zu sa mmensc il lusses 

verb . Durchführung 

eines 

Zusammensc hlusses 

verb. Durchführung 

eines 

Zu sammensc illusses 

Fachzeitschriften 

Klambt-Verlag GmbH & Cie (Speciallnterest Zeitschriften) 

WAB Privatstiftung 

AGROFERT Holding a .s.; ECOPRESS a .s. 

Alpenmilch / Kösehof 

Conrad Eledronic Linz GmbH 

EPPG/ ATEC 

Conwert/ ECO 

Alpenpumpe/ Schwenk/ Berger 

A& F / Cellstrom 

5.000 2013 25 Kt 9/12-6 

10.000 20 13 25 Kt 67 /1 2 

15.000 2013 29 KT 63/1 2-5 

7.000 2013 27 Kt 140/13 

165.443 2012 29 Kt 68,69/1 1 

11.667 2012 29 Kt 86/1 1 

5.000 2012 25 Kt 31/12 

25.000 2012 24 Kt9/12 

5.000 20 12 27 Kt 1/12 

5.000 2012 29 Kt 74/1 1 
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verb. Durc llführung Conwerf / ECO 25.000 2012 24 Kt 9/12 

eines 

Zusammensc hlusses 

verb. D urc tl führung 21 Centrale Partner SA/ FRA (Kfz- Bereich) 200.000 2011 24 Kt 3,4/11 

eines 

Z usa mmensc lllusses 

verb. Durchführung SPZ/ Gmundner Zement 140.000 2006 26 Kt 

eines 26,427/05, 
Zusammenschlusses 26 Kt 54,55/06 

verb. Durchführung AVAG. Opel Beyschlag 70.000 2006 24 Kt 570/05-

eines 13 
Zusammenschlusses 

verb. Durcllführung XXxLutz/Mann 15.000 2006 25 Kt 

eines 56,57/06 

'-I 
Zusammenschlusses 

verb. Durchführung Lenzing/ Tencel 1.500.000 2004 27 Kt 

eines 245,246/04, 
Zusammenschlusses 27 Kt 

24 1,242/05-14 

Summe aller Geldbußen / Zwangsgelder (2002 - 2014) " 140.413.035 .. - -- .. ": . ~ 
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.ACe Monog~ment: C<Ssic:ion Test & S4rvirc"e.. Frone.: P.tG (MVmber 2) lami-.d 

Obe,&leuelc.l'\IIche Gewnchedl· vndSpUdI·A(; : ""eufOtog"chellh.,q:>Ie~enhvm OmU'\dnerber9 Gmbtt 

Abboll ' ''''''ftMnit l~bout9 SAU.: J:QIo Ptomo ~I.,,-.oc~ S. L; CFR Phamoc:evtlcoil SA . 

W.'Jd'e CMmlcd C o.porOIOn: Vlt'nolll H~ GmOH 

'h. 0 -.on $0;'" o.ovp, ""'. " ....... «In Co"lIor e"""y 111. l~. 

~PQNES AG, KIvg GmbH tn l~,*" s... 10m. 

Pas.p.erio 'rodlng limited' STRA8AO se 
C · C P'.WO< GmbH: Sct-b:he. GmbH 
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6.4. Abkürzungsverzeic hnis 

Absatz 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Aktiengesellschaft, Antragsgegner(in) 

Arbeitsgemeinschaft 

Artikel 

Auflage(n) 

Bundesgesetzblatt 

Bruttoinlandsprodukt 

Bundeskartellanwalt 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft 

Beispiel/beispielsweise 

Bundeswettbewerbsbehörde 

beziehungsweise 

circa 

das heißt 

Eurapean Competition Authorities 

Energie-Contral Austria 

Europäische Gemeinschaft 

Europäische Kommission 

European Law Institute 

Europäische Union 

Europäischer Gerichtshof 

Generaldirektor, Generaldirektion 

gemäß 

gegebenenfalls 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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in der Fassung 

in (der) Höhe von 

im Sinne 

im Sinne der(s) 

Kartellgesetz 

Kraftfahrzeug 

Kartellgericht 

Kartellobergericht 

Million(en) 

Memorandum of Understanding 

Milliarde(n) 

Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

Oberster Gerichtshof 

Oberlandesgericht 

Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht 

Prüfungsantrag 

Prüfungsverzicht 

Regional Centre for Competition 

Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH 

Schienencontrol GmbH 

Societas Europaea 

sogenannt(e/er/es) 

Speditionssammelladungskonferenz 

Strafprozessordnung 

Stellvertreter(in) 

Unverbindlicher Verkaufspreis 
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Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz 

Verordnung 

Verwaltungsgerichtshof 

Wettbewerbsgesetz 

Ziffer 

Zurückziehung des Antrages 
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